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Im Rahmen dieser Integrierten Entwicklungsstrategie werden, insbesondere in allgemeinen Teilen, Text-
bausteine verwendet, die auch in anderen Berichten von Markt und Trend sowie inspektour Verwendung 
finden. Dieses erfolgt auf keinen Fall zum Nachteil einer individuellen Betrachtung und Bearbeitung des 
Anliegens der AktivRegion. 
 
Die vorliegende Ausführung setzt Männer und Frauen im Sprachgebrauch gleich, um jedoch den Lese-
fluss nicht zu stören, wird zumeist eine einheitliche meist männliche Begrifflichkeit verwendet. 
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Vorwort 
 
 

„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. 

Mich interessiert, was getan werden muss.“ 

Marie Curie 

 
In die Erstellung der Integrierten Entwicklungsstrategie der Region Hügelland am Ostseestrand 

zur Anerkennung als AktivRegion sind Meinungen, Einschätzungen und Erkenntnisse diverser 

unterschiedlicher Protagonisten eingeflossen. 

 

Basis der Integrierten Entwicklungsstrategie sind die uns zur Verfügung gestellten Auskünfte 

und Unterlagen. Bei einer elementaren Änderung der derzeitigen Rahmenbedingungen sowie 

bei Bekanntwerden neuer entscheidender Tatsachen sollten die Ergebnisse und Erkenntnisse 

nochmals geprüft werden. 

 

Wir bedanken uns bei der Gemeinde Gettorf für die Projektträgerschaft sowie bei der vorläufi-

gen Lenkungsgruppe und dem Amt für ländliche Räume in Kiel für die gute Zusammenarbeit. 

Wir wünschen der zukünftigen AktivRegion Hügelland am Ostseestrand und dem Verein eine 

entsprechend positive Umsetzung der Integrierten Entwicklungsstrategie. 

 

Neumünster und Heide/Holstein, 28. März 2008 

 

Wolfhardt Bless 

Ralf Trimborn   

Nicola Marks 

 

 

Mit der vorliegenden Integrierten Entwicklungsstrategie bewirbt sich die Region Hügelland am 
Ostseestrand um die Anerkennung als AktivRegion. Trotz der noch nicht vorliegenden Aner-
kennung wird in den folgenden Ausführungen für einen besseren Lesefluss sowie für die Ak-
tualität der Ausführungen nach Anerkennung als AktivRegion bereits zu diesem Zeitpunkt die 
Formulierung AktivRegion verwendet. 
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1. Kurzfassung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) für die 
Lokale Aktionsgruppe (LAG) AktivRegion „Hügelland am Ostsee-
strand“ zur Anerkennung als AktivRegion 

 

Anerkennung als AktivRegion: Für die Anerkennung als AktivRegion (teil-
finanziert aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung 
des ländlichen Raums [ELER/Schleswig-holsteinisches Zukunftsprogramm 
Ländlicher Raum]) wurde eine Integrierte Entwicklungsstrategie erarbeitet 
und beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein eingereicht. In dem Papier ist der Prozess der 
Abstimmung und Erstellung der gebietsbezogenen lokalen Entwicklungs-
strategie dokumentiert und berücksichtigt darüber hinaus die Anforderungen 
zur Förderung der Fischerei aus dem Europäischen Fischereifond 
(EFF/Schleswig-Holsteinisches Zukunftsprogramm Fischerei). 

 
Richtlinien konformer Prozess: Im Rahmen des Prozesses zur Erarbei-
tung der Integrierten Entwicklungsstrategie für die AktivRegion Hügelland 
am Ostseestrand wurden die Richtlinien und Grundlagen für die Implemen-
tierung einer AktivRegion konsequent bei sämtlichen Überlegungen und 
Aktivitäten berücksichtigt. 

 
Eignung des Gebietes: In der AktivRegion leben rund 73.000 Einwohner. 
Sie erstreckt sich als zusammenhängendes Gebiet über die Ämter Hüttener 
Berge (Ohne die Gemeinde Borgstedt, da sich diese an der AktivRegion 
Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg beteiligen möchte.), Dänischen-
hagen und Dänischer Wohld sowie die amtsfreie Gemeinde Altenholz, die 
Stadt  Eckernförde und die Gemeinden Goosefeld, Altenhof und Windeby 
des Amtes Schlei-Ostsee. 

 
Da die Landeshauptstadt Kiel in ihren Verwaltungsgrenzen nicht zum ländli-
chen Raum gehört, können die nördlichen Stadtbezirke (Holtenau, Pries-
Friedrichsort und Schilksee) nicht zu der Gebietskulisse der AktivRegion 
gehören. Ungeachtet dessen kann die Landeshauptstadt Kiel Mitglied im 
Verein LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. sein und in den 
Arbeitskreisen mitwirken. 
 
Regionsname: Die AktivRegion führt den Namen `LAG AktivRegion Hügel-
land am Ostseestrand´. 

 
Organisationsform: Die AktivRegion wählt als Lokale Aktionsgruppe nach 
LEADER den Verein als rechtsfähige Organisationsform und berücksichtigt 
hierbei die Vorgaben und Anforderungen hinsichtlich der Struktur und der 
repräsentativen Vertretung von Partnern aus unterschiedlichen Bereichen 
der Region, z.B. Kommunen; Wirtschaft und Infrastruktur; Tourismus und 
Kultur; Soziales, Leben und Wohnen, Sport, Gesundheit; Umwelt, Natur und 
Energie; Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei. 
 

 
Anerkennung 
als Region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlinien kon-
former Prozess 
 
 
 
 
 
Eignung 
des Gebietes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionsname 
 
 
 
 
Organisations-
form 
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Abb. 1: Struktur des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.  
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Der Vorstand des Vereins LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand 
e.V. setzt sich aus zehn Mitgliedern, davon fünf kommunalen Partnern und 
fünf nicht kommunalen Wirtschafts- und Sozialpartnern (WiSo-Partnern) 
zusammen und ist für alle vereinsinternen Angelegenheiten entsprechend 
der Satzung und die Auswahl der Projekte zuständig. 

 
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für die Wahl und 
Entlastung des Vorstandes und entscheidet über die inhaltliche Grundaus-
richtung des Vereins. 
 

Die Geschäftsführung/LAG-Management in Form der Geschäftsstelle des 
Vereins ist für die verwaltungsmäßige Erledigung der Aufgaben und den 
Geschäftsablauf verantwortlich, wobei die Gesamtverantwortung hinsichtlich 
der Führung der Geschäfte beim Vorstand verbleibt. Diese Stelle ist in 
Funktion des Regionalmanagements nach entsprechender Anerkennung als 
AktivRegion personell zu besetzen. Eine externe Beratung kann die Ge-
schäftsführung/LAG-Management unterstützen. 
 

 
 
 
Gremien der 
regionalen Orga-
nisationsform 

Für die AktivRegion wurden fünf Arbeitskreise (AK) zu den Themenfeldern: 
`Umwelt und Natur - Land- und Forstwirtschaft - Energie´, `Tourismus und 
Kultur´, `Wirtschaft und Infrastruktur´, `Soziales - Leben und Wohnen - Sport 
- Gesundheit´ und `Fischerei´ initiiert. Diese sind gleichzeitig die Handlungs-
felder der AktivRegion. 

Arbeitskreise 
und 
Handlungsfelder 
 
 

 
LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 
 Vorstand 

(10 Vorstandsmitglieder: 
5 kommunale Vertreter, 

5 WiSo-Partner) 

 

Geschäftsführung/LAG-Management 
 

 

Arbeitskreise 
 

 

ALR 
 

 

ggf. externe 
Beratung 
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Finanzierung: Die öffentliche Co-Finanzierung für die Geschäftsfüh-
rung/LAG-Management und ggf. begleitender externer Beratung erfolgt 
durch die kommunalen Vereinsmitglieder sowie einen entsprechenden fi-
nanziellen Beitrag der Landeshauptstadt Kiel. Die Höhe der kommunalen 
Beiträge errechnet sich mittels eines Einwohnerschlüssels über die beteilig-
ten Gebietskörperschaften. Die im Rahmen von ELER zu fördernden ein-
zelnen Projekte sind von den jeweiligen Maßnahmenträgern zu co-
finanzieren. Die für die ELER-Förderung notwendige öffentliche Co-
Finanzierung ist durch den Maßnahmenträger sicher zu stellen. 
 
Evaluierung: Die Indikatoren zur Evaluation der Zielausrichtung sind im 
ersten Schritt auf die oberste Ebene des Zielsystems ausgerichtet. Im Rah-
men der Evaluationszyklen des Ministeriums wird in der AktivRegion zusätz-
lich eine prozessorientierte Evaluation zur Selbstkontrolle durchgeführt. 

 
Monitoring: Der Verein LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 
führt jährlich im Zuge der Erstellung des Geschäftsberichtes ein internes 
Monitoring durch. Dieses dokumentiert sämtliche Aktivitäten inklusive der 
entsprechenden Mittelverwendungen im Jahresverlauf. 

 

 
Finanzierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluierung 
 
 
 
 
 
Monitoring 

Zielsystem der AktivRegion 

Für die AktivRegion wurde nachstehendes Zielsystems abgeleitet: 
Zielsystem 

Abb. 2: Zielsystem der AktivRegion 

 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
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Strategische Ausrichtung der AktivRegion: Die Strategiebox der Aktiv-
Region stellt hinsichtlich der grundsätzlichen, räumlichen, inhaltlichen, fi-
nanziellen und zeitlichen Orientierung zu verschiedenen Bezugsgrößen 
mögliche Ausprägungen dar, wobei die strategische Ausrichtung sich nicht 
auf eine Ausprägung beschränken muss. Die Strategiebox ist zeilenweise 
zu lesen, wobei die in orange unterlegten Felder die Primärstrategie und die 
in gelb hinterlegten Felder die Sekundärstrategie zeigen. 

Strategische 
Ausrichtung 
 

Abb. 3: Strategiebox für die Integrierte Entwicklungsstrategie der AktivRegion  

 

 

Strategiebox für die Integrierte Entwicklungsstrategie der AktivRegion  

Grundsätzliche Orientierung 

Ausdehnungs- 
effekte 

Auf Bestehendem aufbauen Neues gestalten 

Stärken stärken 
Schwächen 
ausgleichen 

Von anderen lernen Neues entwickeln 

Räumliche Orientierung 

Raumbezug Landesübergreifend Landesweit Regional Lokal 

Kooperationsart Interregional Intraregional Lokal Keine 

Inhaltliche Orientierung 

Handlungsfeld/ 
Thematischer 
Schwerpunkt 

Umwelt u. Natur 
- Land- u. 

Forstwirtschaft - 
Energie 

Tourismus u. 
Naherholung 

Wirtschaft u. 
Infrastruktur 

Soziales - Le-
ben und Woh-
nen - Sport - 
Gesundheit 

Fischerei 

Nutznießer 
Gesamte 

Bevölkerung 
Großteil der 
Bevölkerung 

Teil der 
Bevölkerung 

Nische 

Finanzielle Orientierung 

Thematische 
Budgetierung je 
Themen-
schwerpunkt 

Exakt - ohne Puffer 
Exakt - mit Puffer 

(Mindestbudgetzuweisung) 
Keine 

Umfang Projek-
te hinsichtlich 
Finanzierung 

Wenige große 
Projekte 

Einige mittlere 
Projekte 

Mischung aus 
großen, mittle-
ren u. kleinen 

Projekten 

Viele kleine 
Projekte 

Keine 
Einteilung 

Zeitliche Orientierung 

Nutzungsdauer Dauerhaft Langfristig Mittelfristig Kurzfristig 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Nach Anerkennung der Region als AktivRegion (voraussichtlich im 4. Quar-
tal 2008) gilt es, diese strategische Ausrichtung verstärkt mit Projektleben 
zu füllen und Aktivitäten zur Entwicklung der gesamten Region umzusetzen. 
 

Projekt-
umsetzung nach 
Anerkennung 

Kriterien zur Projektauswahl: Die Kriterien für die Projektauswahl untertei-
len sich in die Themenbereiche: `Konformität mit der Integrierten Entwick-
lungsstrategie´, `Positionierung in Bezug auf das Gebiet´, `Auswirkungen 
auf die Gebietsentwicklung´ sowie `Qualitative nachhaltige Gesamtbetrach-

 
Kriterien zur 
Projektauswahl 
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tung´ und werden mittels einer Punktung und einer qualitativen Einschät-
zung bewertet. 

 
Fischerei: Die „Gruppe“ ist in der AktivRegion der Arbeitskreis Fischerei. 
Das operative Management während der Förderperiode wird von der Ge-
schäftsführung/LAG-Management der AktivRegion mit übernommen. 
 
Prozessorientiert sollte innerhalb der nächsten Jahre der derzeit bewusst 
breit gewählte Ansatz der AktivRegion stärker kanalisiert und detailliert wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fischerei 
 
 
 
Detaillierung  
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2. Prozessverlauf und Methodik zur Erarbeitung der Integrierten    
Entwicklungsstrategie 

 

2.1. Ausgangssituation 
 

2.1.1. Darstellung der Förderkulisse 
 

Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein1 

Schleswig-Holstein steht vor großen wirtschaftlichen, arbeitsmarktpoliti-
schen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Der Strukturwandel hin zu 
neuen Technologien, zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft wird 
sich ebenso wie der Wettbewerb auf den Märkten für Güter, Kapital und 
Arbeit weiter beschleunigen und verschärfen. Das Humankapital, ein mög-
lichst vielfältiges Standortangebot und eine intakte Umwelt entwickeln sich 
zu Schlüsselressourcen im Standortwettbewerb der Regionen.  
 
Voraussetzung dafür, dass Schleswig-Holstein diese sich bietenden Chan-
cen dauerhaft nutzen kann, ist, dass sich seine ländlichen Räume im natio-
nalen wie globalen Wettbewerb behaupten können. Dazu müssen das en-
dogene Potenzial (u.a. attraktive Landschaften, kulturelle Traditionen, lokale 
Unternehmen mit spezifischem Know-how) bestmöglich genutzt und Syner-
gien ausgeschöpft werden. Diese Zielsetzung kann u.a. durch integrierte 
multisektorale und nachhaltige ländliche Entwicklungsstrategien erreicht 
werden. 
 
Das Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein ist das größte Förderprogramm 
in der Geschichte des Landes. Rund 1,4 Milliarden Euro an öffentlichen 
Fördergeldern stehen für die Jahre 2007 bis 2013 bereit, mit denen ein In-
vestitionsvolumen von mehr als drei Milliarden Euro bewegt werden soll; 
und zwar: 
 

■ Für die Wirtschaft und die Regionen in Schleswig-Holstein.  
■ Für mehr Innovation, mehr Wachstum und mehr Beschäftigung.  
■ Für Investitionen in das Land und in die Zukunft der Bürgerinnen und 

Bürger. 
 
Das Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein bringt vier Einzelprogramme 
unter ein Dach: 
 

■ Das Zukunftsprogramm Wirtschaft bündelt die wirtschafts- und re-
gionalpolitische Förderung. 

 

 
 
 
Zukunfts-
programm 
Schleswig-
Holstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmlauf-
zeit 2007 - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier Einzel-
programme unter 
einem Dach 

                                                
1  Vgl. www.schleswig-holstein.de, sowie Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des Landes Schleswig-

Holstein (Deutschland) für den Zeitraum 2007-2013, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein, Januar 2007. 
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■ Mit dem Zukunftsprogramm Arbeit setzt die Landesregierung einen 
klaren Akzent auf Vorsorge, damit Arbeitslosigkeit gar nicht erst ent-
steht. 

■ Das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum fördert neue Modelle der 
ländlichen Entwicklung. 

■ Für ein eigenständiges Zukunftsprogramm Fischerei stehen rund 32 
Millionen Euro zur Verfügung.  

 
Zukunftsprogramm Ländlicher Raum 

Das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum fördert neue Modelle der ländli-
chen Entwicklung. Für die Verbesserung der Lebensverhältnisse auf dem 
Lande stehen rund 464 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirt-
schaftsfond für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) und aus 
Bundes-, Landes- und Kommunalmitteln bereit. Besondere Beachtung er-
fahren dabei die drei thematischen Schwerpunkte: 
 
1. Wettbewerbsfähigkeit erhöhen 
Das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum stärkt die Wettbewerbsfähigkeit 
von Arbeitskräften und Betrieben – durch mehr einzelbetriebliche Investitio-
nen sowie durch mehr Fort- und Weiterbildung in Land-, Forst- und Ernäh-
rungswirtschaft. 
 
2. Natur- und Kulturlandschaft erhalten 
Es dient dazu, die Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Naturschutz und 
Wasserwirtschaft voranzubringen. Dies gilt im besonderen Maße für einen 
Vertragsnaturschutz, mit dem bedrohte Arten und Lebensräume gesichert 
werden. Finanzielle Mittel stehen weiterhin auch für ökologische Anbauver-
fahren und forstliche Maßnahmen bereit. 
 
3. Lebensqualität verbessern 
Das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum verbessert die Lebensqualität. 
Dazu werden unter anderem die integrierte ländliche Entwicklung, die Um-
setzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie Projekte zur Bio-
massenutzung unterstützt. 
 

 
 
Zukunfts-
programm 
Ländlicher Raum 
 
 
 
 
3 thematische 
Schwerpunkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sowie der methodische Schwerpunkt: 
 
4. Regionen aktivieren 
Mit dem Konzept der „AktivRegion“ gibt das Zukunftsprogramm Ländlicher 
Raum Impulse für die Regionen. Neue Projekte sollen in Partnerschaft zwi-
schen privaten und öffentlichen Akteuren entstehen. Wichtig dabei ist: Die 
Akteure „vor Ort" sollen künftig entscheiden, wie sie die Entwicklung ihrer 
Region gestalten wollen. 
 
Dabei soll die flächendeckende Umsetzung der Initiative AktivRegion nach 
der LEADER-Methode unter anderem dazu beitragen: 
 

1 methodischer 
Schwerpunkt 
 
 
Initiative 
AktivRegion 
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■ Die endogenen Entwicklungspotenziale der ländlichen Regionen 
verstärkt zu mobilisieren,  

■ Regionale Kooperationen zu verbessern, dabei auch Wirtschafts- 
und Sozialpartner sowie weitere private Akteure verstärkt an der Ge-
staltung der ländlichen Entwicklung zu beteiligen,  

■ Zukunftsfähige Strategien zur Stärkung der regionalen Wirtschafts-
kraft und zur Sicherung der Lebensqualität zu erarbeiten und umzu-
setzen. 

Das Betreiben einer lokalen Aktionsgruppe (AktivRegion) sowie die Kompe-
tenzentwicklung und Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet implizieren 
hierbei die Unterstützung bei der Erarbeitung und kompetenten Umset-
zungsbegleitung der Integrierten Entwicklungsstrategie als Grundlage zur 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume als Lebens-, Wirt-
schafts- und Erholungsräume. 
 
Im Bereich der ländlichen Entwicklung sollen im Schwerpunkt 3 die Förder-
mittel vorrangig für drei Ziele eingesetzt werden: 
 
Mehr Gemeinschaft 
Ermutigung zu mehr Eigeninitiative und zum Aufbau neuer Partnerschaften, 
z.B. durch regionale Netzwerke der Bürger, Vereine, Unternehmen und 
Kommunen. 
 
Mehr Lebensqualität 
Sicherung der Grundversorgung im ländlichen Raum und Stärkung der re-
gionalen Identität, z.B. durch Nahversorgungsprojekte wie MarktTreff, Ver-
marktung regionaler Produkte sowie durch Kultur- und Freizeitangebote. 
 
Mehr Wirtschaftskraft 
Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch innovative Beschäfti-
gungsfelder (neben der Landwirtschaft), den Ausbau des ländlichen Tou-
rismus sowie Qualifizierungsangebote für Unternehmen und Verbände. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale Aktions-
gruppe (LAG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigeninitiative 
 
 
 
 
Stärkung der re-
gionalen Identität 
 
 
 
Sicherung und 
Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

2.1.2. Darstellung der Eignung der Region als AktivRegion 
 

In der AktivRegion leben insgesamt rund 73.000 Einwohner. Sie erstreckt 
sich als zusammenhängendes Gebiet über nachstehende Gebietskörper-
schaften: 

rd. 73.000 
Einwohner 
 

■ Amt Hüttener Berge 
(Ohne die Gemeinde Borgstedt, die sich an der AktivRegion Lebens- 
und Wirtschaftsraum Rendsburg beteiligen möchte.) 

■ Amt Dänischenhagen 
■ Amt Dänischer Wohld 
■ Gemeinde Altenholz 
■ Stadt Eckernförde - sowie die Gemeinden Altenhof, Goosefeld, und 

 
 
Zugehörige 
Gebietskörper-
schaften 
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Windeby (die sich jedoch im Vorstand über die Stadt Eckernförde 
vertreten lassen). 

 
Da die Landeshauptstadt Kiel in ihren Verwaltungsgrenzen nicht zum ländli-
chen Raum gemäß „Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des 
Landes Schleswig-Holstein (Deutschland) für den Programmplanungszeit-
raum 2007 - 2013“ gehört, können die nördlichen Stadtbezirke (Holtenau, 
Pries-Friedrichsort und Schilksee) nicht zu der Gebietskulisse der AktivRe-
gion gehören. Ungeachtet dessen kann die Landeshauptstadt Kiel Mitglied 
im Verein LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. sein und in 
den Arbeitskreisen mitwirken. Die Landeshauptstadt Kiel ist im Vorstand des 
Vereins durch zwei beratende Mitglieder (von denen mindestens eins ein 
Wirtschafts- und Sozialpartner ist) vertreten, die von Seiten der Landes-
hauptstadt benannt werden, jedoch kein Stimmrecht haben. 
 
Die AktivRegion wählt als lokale Aktionsgruppe nach LEADER den Verein 
als rechtsfähige Organisationsform und berücksichtigt hierbei die Vorgaben 
und Anforderungen hinsichtlich der Struktur und der repräsentativen Vertre-
tung von Partnern aus unterschiedlichen Bereichen der Region, z.B. Kom-
munen, Umwelt, Natur und Energie; Land- und Forstwirtschaft; Tourismus 
und Kultur; Wirtschaft und Infrastruktur; Soziales, Leben und Wohnen, 
Sport, Gesundheit sowie der Fischerei. 
 

 
 
 
 
 
Einbindung 
der Landes-
hauptstadt Kiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verein als rechts-
fähige Organisa-
tionsform 

 

Mit der vorliegenden Integrierten Entwicklungsstrategie bewirbt sich die Re-
gion Hügelland am Ostseestrand um die Anerkennung als AktivRegion. 
Trotz der noch nicht vorliegenden Anerkennung wird in den folgenden Aus-
führungen für einen besseren Lesefluss sowie für die Aktualität der Ausfüh-
rungen nach Anerkennung als AktivRegion bereits zu diesem Zeitpunkt die 
Formulierung AktivRegion verwendet. 
 

 

  

2.1.3. Anforderungen an die Integrierte Entwicklungsstrategie 
 

Für die Anerkennung als AktivRegion ist eine Integrierte Entwicklungsstra-
tegie zu erarbeiten und beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein einzureichen. 
 
In dem Papier ist der Prozess der Abstimmung und Erstellung der gebiets-
bezogenen lokalen Entwicklungsstrategie, hier insbesondere die konse-
quente Verfolgung des Bottom-up-Prinzips und die Maßgabe nach Einbin-
dung einer breiten Öffentlichkeit, zu dokumentieren. 
 

 
 
 
 
Bottom-up-
Prinzip 
 

Die Sicherstellung der Qualität der integrierten Entwicklungsstrategie wird 
durch die Ermittlung der Entwicklungspotenziale bezogen auf die fünf The-
menkomplexe wirtschaftliche, soziale, kulturelle, ökologische Entwicklung 
sowie Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerkbildung und die Dar-
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stellung von gebietsübergreifenden und transnationalen Kooperationspro-
jekten gewährleistet. Dabei sind die regionsspezifischen Themenkomplexe 
grundsätzlich unter Berücksichtigung der Aspekte „demografische Entwick-
lung“ und „Klimaschutz“ zu betrachten. Vorhandene und beabsichtigte re-
gionale Entwicklungsplanungen und Konzepte sind einzubinden sowie be-
stehende öffentliche und private Strukturen der Zusammenarbeit innerhalb 
der Region und darüber hinaus einzubinden. 
 
Die Integrierte Entwicklungsstrategie enthält die Beschlüsse (politische Legi-
timation) der beteiligten Gebietskörperschaften, mit denen sichergestellt 
wird, dass sie die Integrierte Entwicklungsstrategie mittragen und die natio-
nale öffentliche Co-Finanzierung für das Regionalmanagement sicherstel-
len. 
 
Exkurs: Gender Mainstreaming 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist bis heute nicht erreicht. Eine 
Veränderung dieses Zustandes trägt zu einer Verbesserung der Chancen-
gleichheit in der Gesellschaft bei. Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen 
gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und 
Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu 
berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Gender 
Mainstreaming ist damit ein Auftrag an die Spitze einer Verwaltung, einer 
Organisation, eines Unternehmens und an alle Beschäftigen, die unter-
schiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern 
von vornherein zu berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstellung von 
Frauen und Männern effektiv verwirklichen zu können.2  
Eine Wettbewerbsfähigkeit kann nur dann gesichert werden, wenn die 
Kompetenzen und Interessen beider Geschlechter mit einbezogen werden. 
Dies trifft auch für die Ergebnisse dieser Integrierten Entwicklungsstrategie 
zu, da bei der Erarbeitung die Aspekte des Gender Mainstreaming konti-
nuierlich berücksichtigt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sicherstellung 
der Qualität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gender  
Mainstreaming 

                                                
2 www.gender-mainstreaming.net 
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2.2. Auftrag 
 

Der Auftrag zur Erstellung einer Integrierten Entwicklungsstrategie für die 
AktivRegion wurde von der Gemeinde Gettorf im Oktober 2007 an die Bie-
tergemeinschaft Markt und Trend aus Neumünster und inspektour aus Hei-
de/Holstein vergeben. 
 
Die Steuerung und Organisation des Gesamtprozesses zur Erarbeitung der 
Integrierten Entwicklungsstrategie basierte auf einer detaillierten Erfassung 
der Ausgangssituation, der Moderation der vorläufigen Lenkungsgruppe 
sowie der Arbeitskreise, einer zyklischen Kommunikation und Information 
der relevanten kommunalen und sonstigen Entscheidungsgremien über den 
Sachstand, der Öffentlichkeitsarbeit, der Festlegung von Zielen, Strategien 
und Haupthandlungsfeldern sowie der Ergebnis- und Abschluss-
Dokumentation. 
 
Im Rahmen des Projektverlaufs wurden, in Anlehnung an die Anforderungen 
an den Prozess zur Erarbeitung der Integrierten Entwicklungsstrategie, eine 
Reihe von Expertengesprächen mit Vertretern unterschiedlicher Bereiche, 
Arbeitskreistreffen und öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Hierbei 
war das Kernziel, neben der Berücksichtigung von Sekundärdaten auch 
Primärdaten zu erheben sowie die Meinung und Anliegen einer breiten Öf-
fentlichkeit einzubeziehen. 
 

Auftragsvergabe 
Oktober 2007 

2.3. Projektverlauf 
 

Der Prozess zur Aufstellung als AktivRegion hat in der Region bereits im 
Sommer 2006 begonnen. Erste Sondierungsgespräche wurden zunächst 
hinsichtlich der zukünftigen regionalen Ausbreitung geführt. Nachdem sich 
die Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld, Hütten und Wittensee3, die 
amtsfreie Gemeinde Altenholz, die Gemeinden Gettorf4, Altenhof, Goosefeld 
und Windeby aus dem Amt Windeby5, die Stadt Eckernförde sowie die nörd-
lichen Stadtteile der Landeshauptstadt Kiel6 (Holtenau, Pries-Friedrichsort 
und Schilksee) für eine gemeinsame Bewerbung zur Anerkennung als Ak-
tivRegion entschieden hatten, wurde zunächst eine Arbeitsgruppe AktivRe-
gion initiiert, die die nächsten Schritte vorbereitet und bearbeitet hat. 
 

 
Projektstart 
Sommer 2006 
 

                                                
3 Im Zuge der kommunalen Verwaltungsreform haben sich zum 01.01.2008 die Ämter Hütten und Wittensee zum Amt 

Hüttener Berge zusammengeschlossen. 
4 Im Zuge der kommunalen Verwaltungsreform haben sich zum 01.01.2008 die Gemeinde Gettorf und das Amt Däni-

scher Wohld zusammengeschlossen. 
5 Im Zuge der kommunalen Verwaltungsreform seit 01.01.2008 am Schlei-Ostsee. 
6 Im Zuge des Prozesses stellte sich Anfang 2008 heraus, dass der Stadtbezirk Kiel in seinen Verwaltungsgrenzen 

nicht zum ländlichen Raum gem. ELER gehört. Aus diesem Grund können die Flächen des Stadtbezirks Kiel nicht 
zu der angrenzenden AktivRegion gehören. Die amtlichen und ehrenamtlichen Vertreter der Landeshauptstadt Kiel 
können jedoch in dem künftigen Verein Mitglied sein und in den Arbeitskreisen mitwirken, sie dürfen jedoch nicht 
stimmberechtigt im Entscheidungsgremium der AktivRegion sein und entscheiden bei der Auswahl der zu fördern-
den Projekte nicht mit. 
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Eine erste öffentliche Veranstaltung zur Information der Bevölkerung fand 
im Juli 2007 in Eckernförde statt. 
 
Im Rahmen des Prozesses zur Erarbeitung der Integrierten Entwicklungs-
strategie für die AktivRegion Hügelland am Ostseestrand wurden die Rich-
tlinien und Grundlagen für die Implementierung einer AktivRegion konse-
quent bei sämtlichen Überlegungen und Aktivitäten berücksichtigt. Dabei 
wurde die transparente Strategieerstellung insbesondere durch die Verfol-
gung des Bottom-up-Prinzips unter Einbindung der Akteure aus öffentlichen 
und verschiedenen sozialen und ökonomischen Bereichen sowie eine breite 
Öffentlichkeitsarbeit gewährleistet. Vorhandene und beabsichtigte regionale 
Entwicklungsplanungen und Konzepte7 sowie bestehende öffentliche und 
private Strukturen der Zusammenarbeit innerhalb des Gebietes der Aktiv-
Region und darüber hinaus wurden eingebunden. 
 
Die Integrierte Entwicklungsstrategie enthält die Beschlüsse der Gebiets-
körperschaften, mit denen sichergestellt wird, dass sie die Integrierte Ent-
wicklungsstrategie inhaltlich mittragen und die nationale öffentliche Co-
Finanzierung des Regionalmanagements sicherstellen. 
 
Nachfolgend wird der Projektverlauf ab Auftragsvergabe mit den entspre-
chenden Veranstaltungen, deren thematischen Inhalte sowie deren Bekann-
tmachung als tabellarische Übersicht dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Richtlinienkon-
formes Vorgehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Hier wurden insbesondere die LSE-Berichte und Dorfentwicklungskonzepte berücksichtigt. 
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Abb. 4: Tabellarische Übersicht des Projektverlaufes 

Zeitraum Art Thematik 

29.10.2007 
Gettorf 

Treffen Arbeitsgruppe 
AktivRegion 
(Einladung durch 
betreuendes Büro) 

▪ Namensfindungsworkshop 

 

26.11.2007 
Ascheffel 

Treffen Arbeitsgruppe 
AktivRegion 
(Einladung durch 
betreuendes Büro) 

▪ Bisheriges Vorgehen 
▪ Darstellung der Anforderungen an 
▪ die AktivRegion und die Integrierte Entwicklungsstrategie 

(IES) 
▪ die Organisationsstruktur der AktivRegion und die 

Rechtsform der LAG 
▪ die Lenkungsgruppe / das LAG-Management 

▪ Darstellung des weiteren Projektverlaufs 
▪ Diskussion einer vorläufigen Lenkungsgruppe  
▪ Herausarbeiten von Rahmen-Themenfeldern für die Ar-

beitskreise 

03.12.2007 
Gettorf 

Auftakt- und Informations-
veranstaltung 
(Einladung durch be-
treuendes Büro, regionale 
Presse, die Gebietskör-
perschaften) 

▪ Information über das Zukunftsprogramm 
▪ Darstellung des Projektstandes 
▪ Einladung zu den Arbeitskreisen 
▪ Sequenz zur Namensfindung 

Dezember 
2007 

Experteninterviews auf 
kommunaler Ebene 

▪ Mit Vertretern der beteiligten Gebietskörperschaften 
wurden in Runden von ein bis sechs Teilnehmern 
Experteninterviews anhand eines standardisierten 
Fragebogens geführt. 

17.12.2007 
Groß 
Wittensee 

Treffen Vorläufige Len-
kungsgruppe 
(Einladung durch 
betreuendes Büro) 

▪ Einführung in das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum 
▪ Anforderungen an die AktivRegion sowie die Integrierte 

Entwicklungsstrategie 
▪ Aufgaben der Lenkungsgruppe 
▪ Erarbeitung und Diskussion 

▪ mögliche Rechtsform der LAG 
▪ Modalitäten für das Regionalmanagement 
▪ Co-Finanzierung der AktivRegion 

▪ Weiteres Vorgehen 
▪ Namensfindung AktivRegion 

08.01.2008 
Gettorf 

AK Umwelt und Natur – 
Land- und Forstwirtschaft 
– Energie 
(Einladung durch be-
treuendes Büro, regionale 
Presse, die Gebietskör-
perschaften) 

▪ Einführung in das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum 
▪ Organisatorisches, Wahl Arbeitskreissprecher 
▪ Inhaltliche Arbeit, Themenfelder, Stärken und Schwächen, 

Ziele, Projekte  

10.01.2008 
Holzbunge 

AK Tourismus und Kultur 
(Einladung durch be-
treuendes Büro, regionale 
Presse, die Gebietskör-
perschaften) 

▪ Einführung in das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum 
▪ Organisatorisches, Wahl Arbeitskreissprecher 
▪ Inhaltliche Arbeit, Themenfelder, Stärken und Schwächen, 

Ziele, Projekte 
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Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 

 
 
 

Zeitraum Art Thematik 

15.01.2008 
Dänischen- 
hagen 

AK Soziales - Leben und 
Wohnen - Sport - Ge-
sundheit 
(Einladung durch be-
treuendes Büro, regionale 
Presse, die Gebietskör-
perschaften) 

▪ Einführung in das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum 
▪ Organisatorisches, Wahl Arbeitskreissprecher 
▪ Inhaltliche Arbeit, Themenfelder, Stärken und 

Schwächen, Ziele, Projekte 

16.01.2008 
Altenholz 

AK Wirtschaft und Infrast-
ruktur 
(Einladung durch be-
treuendes Büro, regionale 
Presse, die Gebietskör-
perschaften) 

▪ Einführung in das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum 
▪ Organisatorisches, Wahl Arbeitskreissprecher 
▪ Inhaltliche Arbeit, Themenfelder, Stärken und  

Schwächen, Ziele, Projekte 

22.01.2008 
Gettorf 

AK Fischerei 
(Einladung durch be-
treuendes Büro, regionale 
Presse, die Gebietskör-
perschaften) 

▪ Einführung in das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum 
▪ Organisatorisches, Wahl Arbeitskreissprecher 
▪ Inhaltliche Arbeit, Themenfelder, Stärken und 

Schwächen, Ziele, Projekte 

28.01.2008 
Eckernförde 

Treffen vorläufige Len-
kungsgruppe 
(Einladung durch 
betreuendes Büro) 

▪ Diskussion der zukünftigen Position der Landeshauptstadt 
(LH) Kiel in der AktivRegion 

▪ Erarbeitung der Vereinssatzung 
▪ Diskussion des Regionalmanagements 

07.02.2008 
Gettorf 

Treffen vorläufige Len-
kungsgruppe 
(Einladung durch be-
treuendes Büro) 

▪ Positionierung der LH Kiel 
▪ Kriterien zur Projektauswahl 
▪ Organisatorisches 

▪ Möglicher Einsatz eines Übergangs-
Regionalmanagement (Mai-Okt 08) 

▪ Installation `festes´ Regionalmanagement 

19.02.2008 
Kiel, Pries- 
Friedrichsort 

Treffen vorläufige Len-
kungsgruppe 
(Einladung durch 
betreuendes Büro) 

▪ Zukünftige Positionierung der LH Kiel 
▪ Abstimmung der Beschlussvorlage inkl. Finanzierung 

des Zwischenmanagements sowie Gliederung und Inhalt 
des Papiers zur Beschlussvorlage 

▪ Erarbeitung der Ziele und Strategie sowie der Kooperati-
onsausrichtung und Zielevaluierung der AktivRegion 

▪ Vereinssatzung 

21.02.2008 Beschlussvorlage der 
Gebietskörperschaften 

▪ Schriftliche Ausführungen zur Beschlussvorlage für die 
politischen Entscheidungen der Gebietskörperschaften  

10.03.2008 
Groß 
Wittensee 

Regionalkonferenz 
(Einladung durch be-
treuendes Büro, regionale 
Presse, die Gebietskör-
perschaften) 

▪ Darstellung des Prozesses zur Erarbeitung der 
Integrierten Entwicklungsstrategie 

▪ Präsentation der Ergebnisse der Arbeitskreistreffen 
▪ Präsentation der Inhalte der Integrierten Entwicklungs-

strategie 
▪ Information zur Vereinsgründung 
▪ Darstellung des weiteren Vorgehens 
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Arbeitsgruppe AktivRegion / vorläufige Lenkungsgruppe 

Die zunächst rein kommunal besetzte Arbeitsgruppe AktivRegion wurde im 
Prozessverlauf den Anforderungen an das Entscheidungsgremium der Ak-
tivRegion nach einer mindestens 50prozentigen Beteiligung von Wirtschafts- 
und Sozialpartnern (WiSo-Partner) entsprechend angepasst. Aufgrund der 
beteiligten sechs kommunalen Gebietskörperschaften, die je einen stimm-
berechtigten Vertreter in das Entscheidungsgremium entsenden, bedurfte 
es sechs WiSo-Partner zur Vervollständigung der vorläufigen Lenkungs-
gruppe. 
 
Um einen möglichst breiten Querschnitt der relevanten Themenbereiche 
sowie der regionalen Verteilung in der vorläufigen Lenkungsgruppe vertre-
ten zu haben, wurden die WiSo-Partner entsprechend der nachstehenden 
Verteilung berufen: 

 
 
Arbeitsgruppe 
wird zur 
Lenkungsgruppe 
 
Integration der 
WiSo-Partner 

Abb. 5: Zuordnung der WiSo-Partner der vorläufigen Lenkungsgruppe 

 

Gebiet Thema 

Gemeinde Altenholz Kultur 

Amt Dänischenhagen  Soziales 

Amt Dänischer Wohld / Gemeinde Gettorf  Landwirtschaft 

Stadt Eckernförde / 
Gemeinden Windeby, Goosefeld, Altenhof  Naturschutz 

Amt Hüttener Berge Tourismus 

Kiel Wirtschaft 
 

 
 
 
WiSo-Partner 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Mit der vorläufigen Lenkungsgruppe wurden insbesondere nachstehende 
Themenbereiche erarbeitet bzw. abgestimmt: 
 

■ Themenfelder der Arbeitskreise 
■ Stärken und Schwächen der AktivRegion 
■ Strategie, Handlungsfelder und Ziele 
■ Kriterien zur Projektauswahl 
■ Evaluierung / Monitoring 
■ Struktur der AktivRegion 
■ Vereinssatzung 
■ Modalitäten für das Zwischen- und Regionalmanagement 
■ Co-Finanzierung 
■ Papier zur Beschlussvorlage 

 
die in den folgenden Kapiteln näher dargestellt werden. 
 
 

 
 
 
 
Mit der 
Lenkungsgruppe 
erarbeitete und 
abgestimmte 
Themenbereiche 
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Expertengespräche 

Im Zuge des Prozesses zur Erarbeitung der Integrierten Entwicklungsstra-
tegie wurden auf kommunaler Ebene zahlreiche Experteninterviews anhand 
eines standardisierten Fragebogens geführt. Dabei wurden in den beteilig-
ten Gebietskörperschaften jeweils mit einer Gruppe kommunaler Vertreter 
aus unterschiedlichen Themenbereichen Einschätzungen und Bewertungen 
zu den Themenfeldern Ausgangssituation, Stärken und Schwächen, Hand-
lungsfelder und -druck sowie Entwicklungspotenzial und Maßnahmen erör-
tert. 
 
Darüber hinaus wurden weitere Gespräche mit relevanten Akteuren der 
AktivRegion geführt. 
 
Arbeitskreise 

Basierend auf den thematischen Anforderungen an die Integrierte Entwick-
lungsstrategie, den Erkenntnissen aus der Sekundärdatenanalyse und den 
Expertengesprächen wurde von der vorläufigen Lenkungsgruppe die Ein-
richtung von fünf Arbeitskreisen zu den Themenfeldern: 
 

■ Umwelt und Natur - Land- und Forstwirtschaft - Energie, 
■ Tourismus und Kultur, 
■ Wirtschaft und Infrastruktur, 
■ Soziales - Leben und Wohnen - Sport - Gesundheit und 
■ Fischerei 

 

beschlossen. 
 
Im Rahmen dieser Arbeitskreistreffen wurden die oben genannten Themen-
bereiche spezifiziert und unter den Gesichtspunkten Stärken und Schwä-
chen, Ziele und erste Projektideen beleuchtet. Dabei wurden die regions-
spezifischen Themenkomplexe grundsätzlich unter Berücksichtigung der 
Aspekte „demografische Entwicklung“ und „Klimaschutz“ betrachtet. Erste 
Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerkbildung wurden auf den ein-
zelnen Themengebieten sowie themengebietsübergreifend bereits initiiert. 
 

 
 
Experteninter-
views auf kom-
munaler Ebene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitskreise zu 
abgestimmten 
Themengebieten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demographische 
Entwicklung und 
Klimaschutz 

Namensfindung 

Im Rahmen eines ersten Namensfindungsworkshop sowie als Sequenz bei  
zahlreichen weiteren Veranstaltung wurde für die Region ein Name gesucht, 
der insbesondere dem Anspruch der Identifikation der Bewohner mit ihrer 
Region also der Innendarstellung gerecht werden sollte, jedoch auch über 
die Regionsgrenzen hinaus eine räumliche Einordnung des Gebietes zu-
lässt. Der Name `Hügelland am Ostseestrand´ vereint die landschaftlich 
sehr unterschiedlichen Teilregionen im Bereich der Hüttener Berge mit den 
küstennahen Gebieten an der Ostsee und spiegelt dabei die Vielfalt in der 
Region wider. 
 
 

 
 
Regionsnamen 
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3. Situationsanalyse  

3.1. Daten und Fakten 
 

3.1.1. Räumliche Struktur  

Das Gebiet der AktivRegion nimmt rund ein Viertel der Gesamtfläche des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde ein. Die Fläche des Projektgebietes ist 
47.028 ha groß und erstreckt sich von der Eckernförder Bucht im Norden 
zur Gemeinde Schinkel im Süden und grenzt im Südosten an die Kieler 
Bucht. Im Nordwesten erfolgt die Abgrenzung durch die Gemeinde Ow-
schlag. Die Gemeinde Holtsee bildet ungefähr das Zentrum des Projektge-
bietes. 
 
Die hügelige Region ist eiszeitlich geprägt, was vor allem im Naturpark „Hüt-
tener Berge“ aufgrund einer ausgebildeten Moränenlandschaft zu erkennen 
ist. Die Küstenlänge im Projektgebiet beträgt ca. 35 km und wird durch die 
Kieler Förde und Eckernförder Bucht umrahmt. 
 
Die AktivRegion wird administrativ durch die Ämter Dänischenhagen, Däni-
scher Wohld, Hüttener Berge sowie durch die Gemeinde Altenholz (4), die 
Stadt Eckernförde und die Gemeinden Altenhof (1), Goosefeld (2) und Win-
deby (3) gebildet. Im Ganzen befinden sich 33 Gemeinden in diesem über-
wiegend dünn besiedelten Gebiet. 

 
Projektgebiet 
ca. 47 Tsd. ha 
 
 
 
 
 
Eiszeitlich 
geprägte 
Landschaft 
 
 
3 Ämter 
1 Stadt 
33 Gemeinden 

Abb. 6: Übersichtskarte AktivRegion 

 

 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
 
 
 

 

1 Gemeinde Altenhof 
2 Gemeinde Goosefeld 
3 Gemeinde Windeby 
4 Gemeinde Altenholz 

Amt Hüttener Berge 

Amt 
Dänischenhagen 3 

2 
1 

Amt 
Dänischer Wohld 4 
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Von den 47.028 ha der Fläche des Projektgebietes entfallen 74,5 % (35.021 
ha) auf Landwirtschaftsflächen, 9 % (4.251 ha) auf Waldgebiete sowie 6 % 
(2.812 ha) auf Gebäude- und Freiflächen. Der Anteil der Wasserflächen liegt 
bei 4,9 %, welches einer Fläche von 2.291 ha entspricht. 
 

74,5% landwirt-
schaftliche 
Fläche 

Abb. 7: Bodenflächen in der AktivRegion nach Art der Nutzung in %8 

 

 

 
 
 
 
 
Bodenfläche 
nach Art 
der Nutzung 

Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf Daten des Statistischen Am- 
tes für Hamburg und Schleswig-Holstein 2004 (2008). 

 

  

3.1.2. Bevölkerung 
 

Die Einwohnerzahl im Projektgebiet lag am 30.09.2007 nach Angaben des 
Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein bei 72.950 Perso-
nen, davon 36.136 Männer und 36.814 Frauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rd. 73 Tsd. 
Einwohner 

                                                
8 Die Abbildung wird vom größten Wert im Uhrzeigersinn abnehmend dargestellt. 
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Die Einwohnerzahlen der Gebietskulissen der Region sind folgendermaßen 
aufgeteilt: 

 

Abb. 8: Einwohnerzahlen der Region Hügelland am Ostseestrand 

 

Gebietskulisse Einwohnerzahl 

Amt Dänischenhagen 8.881 

Amt Dänischer Wohld 16.075 

Amt Hüttener Berge* 13.058 

Gemeinde Altenholz 9.851 

Stadt Eckernförde 22.942 

Gemeinden Altenhof, Goosefeld, Windeby 2.143 

Gesamt 72.950 

*Ohne Gemeinde Borgstedt, da Beteiligung an der AR Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. 
 

 
 
Einwohnerzahlen 

Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf Daten des Statistischen Am- 
tes für Hamburg und Schleswig-Holstein 2008 (2008). 

 

Die Altersstruktur der AktivRegion ist der Altersstruktur in Schleswig-
Holstein sehr ähnlich. Der Anteil der Menschen über 64 Jahren liegt bei     
20 %, der Altersgruppe 0-19 Jahren bei 22 %. 

 

Abb. 9: Einwohner nach Altersgruppen 

 

AktivRegion Schleswig-Holstein 

Altersgruppen Anzahl % Altersgruppen Anzahl % 

< 10 Jahre 7.061 10 < 10 Jahre 267.036 9 

10-19 Jahre 8.550 12 10-19 Jahre 315.865 11 

20-29 Jahre 6.394 9 20-29 Jahre 295.120 10 

30-39 Jahre 9.732 13 30-39 Jahre 387.279 14 

40-49 Jahre 11.919 16 40-49 Jahre 464.730 17 

50-64 Jahre 14.037 20 50-64 Jahre 524.709 19 

≥ 65 Jahre 14.137 20 ≥ 65 Jahre  579.518 20 

Insgesamt 71.830 100 Insgesamt 2.834.254 100 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf Daten des Statistischen Am- 
tes für Hamburg und Schleswig-Holstein 20069 (2008). 

 

Prognosen des Statistischen Amtes zufolge wird die Bevölkerungszahl des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde10 bis 2010 leicht ansteigen und danach 
langsam aber kontinuierlich abnehmen. Bis zum Jahr 2020 wird voraussich-
tlich nahezu der heutige Ausgangswert erreicht. 

 
 

                                                
9  Die Zahlen hinsichtlich der Altersgruppen sind aus dem Jahr 2006, aktuellere liegen nicht vor, daraus ergibt sich 

der Unterschied hinsichtlich der Bevölkerungszahl zu Abbildung 8. 
10 Aufgrund der mangelnden Datenlage für die Region wird bei der Bevölkerungsentwicklung davon ausgegangen,   

dass die Daten für den Kreis Rendsburg-Eckernförde auf die AktivRegion übertragbar sind. 
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Abb. 10: Bevölkerungsvorausberechnung für den Kreis Rendsburg-
Eckernförde 

 

 

 
 
 
 
 
Bevölkerungs-
entwicklung 

Quelle: Skala verkürzt dargestellt, eigene graphische Darstellung basierend auf Da- 
ten des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein 2005 
(2008). 

 

3.1.3. Wirtschafts- und Erwerbsstruktur 
 

Von 2002 bis 2005 nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten11 in der Region konstant ab, seit dem Jahr 2006 ist die Zahl auf 
21.154 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in der Region gestiegen. 
Im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde sind die Abnahme bis 2005 und 
die Steigerung im Jahr 2006 ebenfalls erkennbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
11 Die Statistik der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit beruht auf den Meldun-

gen der Arbeitgeber zur Kranken-, Renten-, Pflege- und/oder Arbeitslosenversicherung. Nicht berücksichtigt sind 
nicht sozialversicherungspflichtige Beamte, Selbständige, unbezahlt mithelfende Familienangehörige und Perso-
nen, die ausschließlich in so genannten Mini-Jobs tätig sind. 
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Abb. 11: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte des Kreises Rendsburg-
Eckernförde und der AktivRegion der Jahre 2002-2006 

 

 
 
 
 
 

21.154

20.850

21.110

21.438

22.087

80.471

79.405

80.362

81.442

83.477

13.128

13.085

13.330
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14.216

61.844

61.655

62.535

63.738

67.172

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
(Arbeitsort)

Region Hügelland am 
Ostseestrand (Arbeitsort)

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
(Wohnort)

Region Hügelland am 
Ostseestrand (Wohnort)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sozialversiche-
rungspflichtige 

Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf Daten des Statistischen Am- 
tes für Hamburg und Schleswig-Holstein 2002-2006 (2008). 

 

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Kreis Rendsburg-Eckernförde zeigt 
zwischen den Jahren 2003 und 2005 einen Anstieg der Arbeitslosenquote 
von 8,0 % auf 9,6 %. Im Jahr 2006 ging die Arbeitslosenquote auf 7,5 % 
zurück. 

 

Abb. 12: Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 

 2003 2004 2005 2006 

Arbeitslosenzahl 10.661 10.431 12.711 9.975 

Arbeitslosenquote in % 8,0 7,8 9,6 7,5 

     
Arbeitslosenquote Schleswig-Holstein 9,6 9,6 11,3 9,8 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf Daten des Statistischen Am- 
tes für Hamburg und Schleswig-Holstein 2003-2006 (2008). 

 

Die Wirtschaftsstruktur des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist durch eine 
starke Dominanz des Dienstleistungsbereiches gekennzeichnet. Im tertiären 
Sektor (Dienstleistungsbereich) werden 78 % (4.187.824)12 der Bruttowert-
schöpfung erwirtschaftet. Der sekundäre Sektor (Produzierendes Gewerbe) 

 

                                                
12 Die Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen werden in 1000 € angegeben. 
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umfasst ca. 20 % (1.050.643) und der primäre Sektor (Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei) 2,4 % (128.209). 

Abb. 13: Bruttowertschöpfung 

 

 

 
 
 
Bruttowert-
schöpfung 

Quelle: Eigene graphische Darstellung basierend auf Daten des Statistischen Am- 
tes für Hamburg und Schleswig-Holstein 2005 (2008). 

 

3.2. Stärken und Schwächen der AktivRegion 
 

3.2.1. Übergeordnete Stärken und Schwächen13 
 

Die AktivRegion stellt keine gewachsene Einheit mit gemeinsamen 
Strukturen dar, sondern hat sich basierend auf den Anforderungen der Ak-
tivRegion nach einer Einwohnerzahl zwischen 50 und 100 Tsd. Einwohnern 
zusammengefunden. 
 
Vor diesem Hintergrund erklärt sich die in nachstehender Grafik dargestellte 
noch geringere Indentifikation mit der AktivRegion verglichen mit den 
jeweiligen Teilregionen. Im Rahmen der Expertengespräche wurde die 
Frage „Wie stark identifizieren Sie sich mit der Teilregion (TR) und mit der 
AktivRegion (AR)“ anhand einer Fünfer-Skala mit den Ausprägungen `1 = 
sehr stark, 2 = stark, 3 = neutral, 4 = eher nicht, 5 = gar nicht´ bewertet. Das 
Ergebnis zeigt, dass die Positionierung gegenüber der AktivRegion aktuell 
noch eher neutral ist und die Identifikation mit den Teilregionen deutlich 
größer ist. 
 
Teilweise fehlen in der Region noch ein regionales Bewusstsein und ein 
Wir-Gefühl, einhergehend mit Befürchtungen, die eigenen Belange aufgrund 
der Größe der Region zukünftig nicht mehr entsprechend berücksichtigt zu 
finden. 

 
Keine gewach-
senen Strukturen 
 
 
 
 
 
Identifikation 
mit der Region 
 
 

                                                
13 Die nachfolgenden tabellarischen Auflistungen stellen keine Rangfolgen oder Periodisierungen dar. 

19,6

2,4

78,0

Primärer Sektor

Sekundärer Sektor

Tertiärer Sektor
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Abb. 14: Identifikation mit der Region 

 

Quelle: Eigene Befragung, eigene graphische Darstellung (2008). 

 
 
 
 
 
 
 
Identifikation 

Die AktivRegion ist eine Region mit großem Potenzial in vielen Bereichen. 
Sie zeichnet sich dabei insbesondere durch die räumliche Vernetzung von 
ländlichem Raum und städtischen Strukturen, einer regionalen und kulturel-
len Vielfalt, einer abwechslungsreichen Landschaft und einem damit einher-
gehenden hohen Erholungswert aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Region mit 
hohem Potenzial 

1

2

3

4

5

Identifikation

Wie stark identifizieren Sie sich mit Ihrer TR auf einer Skala von 1 bis 5?

Wie stark identifizieren Sie sich mit der AR auf einer Skala von 1 bis 5?
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Übergeordnet wurden für die AktivRegion insbesondere nachstehende Stär-
ken und Schwächen benannt: 

 

Abb. 15: Stärken und Schwächen der AktivRegion 

 

Stärken der AktivRegion Schwächen der AktivRegion 

Gutes Entwicklungspotenzial der AktivRegion auf 
vielen Themengebieten 

Noch kein regionales Bewusstsein, Wir-Gefühl 

Hohes Naturraum- und Landschaftspotenzial 
Mangelnde übergeordnete Vernetzung, Kooperati-
on, Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung der An-
gebote über alle Bereiche 

Regionale und kulturelle Vielfalt zwischen Stadt und 
Land 

Geringe Wirtschaftskraft, Arbeitsplatzangebot 

Gute soziale Strukturen, gute Lebensqualität, hoher 
Erholungs- und Wohnwert 

Infrastruktur, insbesondere ÖPNV und Wegenetz 

Gute Verkehrsanbindung für den Individualverkehr 
Defizitäre  Bildungs-, Qualifizierung- und Weiterbil-
dungsangebote 

Tourismuswert Mangelnde touristische Entwicklung 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

  

3.2.2. Stärken und Schwächen in den Themenbereichen Umwelt und  
Natur, Land und Forstwirtschaft, Energie 

 

In den Themenbereichen Umwelt und Natur, Land- und Forstwirtschaft so-
wie Energie wurden basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreistreffens 
am 08.01.2008 in Gettorf, den auf kommunaler Ebene geführten Experten-
gesprächen sowie auf der Sekundärdatenanalyse insbesondere nachste-
hende Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Für eine dezidiertere Be-
trachtung wurden hierbei die Stärken und Schwächen je Teilbereich erarbei-
tet und so nachfolgend auch dargestellt. 

 

Abb. 16: Stärken und Schwächen im Themenbereich Umwelt und Natur 

 

Stärken `Umwelt und Natur´ Schwächen `Umwelt und Natur´ 

Hohes Naturpotenzial und schöne Landschaft 
Erschließung und Erlebbarkeit der Landschaft und 
ihrer Highlights 

Verständnis, Bereitschaft der Bevölkerung für Na-
turschutz- und Energiesparmaßnahmen 

Kommunikationskultur zum Thema Umwelt und 
Natur 

Umwelt- und Naturschutzaktivitäten Ausweisung von Naturschutzflächen 

  
  

Zersiedlung 

Steilküstenabbruch 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
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Abb. 17: Stärken und Schwächen im Themenbereich Land- und Forstwirt-
schaft 

 

Stärken `Land- und Forstwirtschaft´ Schwächen `Land- und Forstwirtschaft´ 

Hohes Potenzial der Landwirtschaft, ertragsfähige 
Böden 

Priorität Landwirtschaft vor Naturschutz 

Leistungsfähige, gut strukturierte Landwirtschaft Monokulturen vernichten Naturvielfalt 

Reich strukturierte Kulturgüter, Gutsbetriebe und 
Kulturlandschaft 

Landwirtschaft auf Grenzertragsstandorten 

Selbst- und Direktvermarktung der landwirtschaftli-
chen Produkte 

Umweltbelastung insbesondere durch Düngung, 
Gülle-Aufbringung 

Relativ gesunde sowie schöne und attraktive 
Waldgebiete 

Noch zu wenig ökologischer Landbau 

 

Neue Betriebsstrukturen, einige Große anstatt 
viele Kleine 

Großbäume werden zu wenig geschont (Nistplatz 
für Groß-Vögel) 

Verarmung der Landschaft durch Anbau von 
Energiepflanzen 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Abb. 18: Stärken und Schwächen im Themenbereich Energie 

 

Stärken `Energie´ Schwächen `Energie´ 

Hohe Bereitschaft der Bevölkerung für alternative 
Energienutzung 

Fehlende Energiebildung sowie alternative 
Energienutzungskonzepte und -förderung 

Regionale Energie und Wärme-Versorgung ist 
möglich 

Anzahl Biogasanlagen 

 

Zu wenig Beratung und Öffentlichkeitsarbeit hin-
sichtlich regenerativer Energien, Solarenergie 
und Geothermik 

Monopolstellung von Energieversorgern 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  
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3.2.3. Stärken und Schwächen in den Themenbereichen Tourismus 
und Kultur 

 

In den Themenbereichen Tourismus und Kultur wurden basierend auf den 
Ergebnissen des Arbeitskreistreffens am 10.01.2008 in Holzbunge, den auf 
kommunaler Ebene geführten Expertengesprächen sowie auf der Sekun-
därdatenanalyse insbesondere nachstehende Stärken und Schwächen he-
rausgearbeitet. Für eine dezidiertere Betrachtung wurden hierbei die Stär-
ken und Schwächen je Teilbereich erarbeitet und so nachfolgend auch dar-
gestellt. 

 

Abb. 19: Stärken und Schwächen im Themenbereich Tourismus 

 

Stärken `Tourismus´ Schwächen `Tourismus´ 

Hohes Naturraum- und Landschaftspotenzial 
Trends werden oft erst zu spät erkannt und 
umgesetzt 

Lage im Raum, Verkehrsanbindung 
Mangelnde Vernetzung und Kooperation, fehlende 
Aufgabenteilung, fehlendes gemeinsames Marke-
ting, fehlendes gemeinsames Tourismuskonzept 

Individuelle, persönliche und freundliche 
Leistungsträger im Tourismus 

Mangelnde Zusatzangebote zur vorhandenen 
Struktur 

Möglichkeiten zu naturnahen Aktivitäten 
Mangelnde gesundheitstouristische und 
gesundheitsvorsorgliche Angebote 

Freizeittouristische Angebote und Einrichtungen Leitsysteme, Infotafeln 

Ausgezeichnete Landgasthöfe 
Infrastruktur: Rad- und Wanderwegesystem, 
Beschilderung 

Ruhe, Weite, Individualität Beherbergungsqualität (auch Servicequalität) 

  Zu geringe Vermarktung der regionalen Produkte 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Abb. 20: Stärken und Schwächen im Themenbereich Kultur 

 

Stärken `Kultur´ Schwächen `Kultur´ 

Konzerte in Kirchen und Gutshäusern, Austra-
gungsorte Schleswig-Holstein Musik Festival 

Mangelnde Vernetzung, Kooperation, Darstellung 
und Vermarktung der Angebote 

Hohes kulturhistorisches Erlebnispotenzial an  
kulturellen Einrichtungen 

Bauernmärkte mit nicht regionalen Produkten 

Hohes kulturhistorisches Erlebnispotenzial an  
Veranstaltungen, Angeboten 

Schwierigkeit, die Landbevölkerung für Kultur zu 
begeistern 

 

Einheimische Künstler werden zu wenig von den 
Gemeinden beauftragt oder befragt 

Lebendige Kreativität wird teils als störend  
empfunden 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  
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3.2.4. Stärken und Schwächen in den Themenbereichen Wirtschaft 
und Infrastruktur 

 

In den Themenbereichen Wirtschaft und Infrastruktur wurden basierend auf 
den Ergebnissen des Arbeitskreistreffens am 16.01.2008 in Altenholz, den 
auf kommunaler Ebene geführten Expertengesprächen sowie auf der Se-
kundärdatenanalyse insbesondere nachstehende Stärken und Schwächen 
herausgearbeitet. Für eine dezidiertere Betrachtung wurden hierbei die 
Stärken und Schwächen je Teilbereich erarbeitet und so nachfolgend auch 
dargestellt. 

 

Abb. 21: Stärken und Schwächen im Themenbereich Wirtschaft 

 

Stärken ´Wirtschaft´ Schwächen ´Wirtschaft` 

Gute Verkehrsanbindung Relativ geringe Wirtschaftskraft 

Region geprägt durch gute weiche 
Standortfaktoren 

Verbesserungswürdige raumübergreifende  
Zusammenarbeit und Außendarstellung in der  
Wirtschaft 

Region geprägt durch kleine- und mittelständische 
Unternehmen 

Geographische 'Randlage' 

Unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen Konversionsproblematik  

Einige hochqualifizierte Industriebetriebe Airport Kiel (keine gute Anbindung) 

Überregionale Markennamen: Wittenseer Quelle, 
Holtseer Käse 

Viele berufliche Auspendler 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Abb. 22: Stärken und Schwächen im Themenbereich Infrastruktur 

 

Stärken `Infrastruktur` Schwächen `Infrastruktur` 

Gute regionale und überregionale  
Verkehrsanbindung mit geringem Verkehrsauf-
kommen 

Nahversorgung auf dem Land 

Ausreichende Gewerbeflächen 
Zum Teil veraltete Infrastrukturen 
(z.B. Abwasser, Telefon ...) 

Gute Ansiedlungsmöglichkeiten 
Keine flächendeckende DSL-Anbindung  
auf dem Land 

Gemeinsamkeiten Raum Kiel – Zusammenarbeit Teilweise schlechter ÖPNV 

Nähe zur CAU Kiel 
Lücken im Wegenetz, vor allem im Radwegenetz, 
mangelhafte Infrastruktur für Radtouristen 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  
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3.2.5. Stärken und Schwächen in den Themenbereichen Soziales,   
Leben und Wohnen, Sport, Gesundheit 

 

In den Themenbereichen Soziales, Leben und Wohnen, Sport sowie Ge-
sundheit wurden basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreistreffens 
am 15.01.2008 in Dänischenhagen, den auf kommunaler Ebene geführten 
Expertengesprächen sowie auf der Sekundärdatenanalyse insbesondere 
nachstehende Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Für eine dezidier-
tere Betrachtung wurden hierbei die Stärken und Schwächen je Teilbereich 
erarbeitet und so nachfolgend auch dargestellt. 

 

Abb. 23: Stärken und Schwächen im Themenbereich Soziales 

 

Stärken `Soziales´ Schwächen `Soziales´ 

Viele aktive Vereine Zu wenig ehrenamtliches Engagement  

Gute Sozialgemeinschaft im ländlichen Raum 
Mangelnde Beachtung der Auswirkungen der  
demographischen Entwicklung 

Kinder und Jugendliche werden in ländlicher Idylle 
und entsprechendem Angebot groß 

Mangelndes generationsübergreifendes  
Verständnis 

Insgesamt breites, umfassendes Angebot an  
sozialen Einrichtungen 

Unzureichende seniorengerechte Lebens- und 
Wohnangebote 

Strukturen Städte / ländliche Regionen Mangelnde Kinderbetreuung 

Bevölkerung fühlt sich sicher, geborgen und  
heimisch (weiches Lebensgefühl) 

Mangelnde übergeordnete Vernetzung,  
Außendarstellung, Öffentlichkeitsarbeit sozialer 
Einrichtungen und Angebote 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Abb. 24: Stärken und Schwächen im Themenbereich Leben und Wohnen 

 

Stärken `Leben und Wohnen´ Schwächen `Leben und Wohnen´ 

Hoher Wohn- und Freizeitwert im ländlichen Raum Zu wenig Miteinander / Austausch 

Soziales Miteinander Verkehrsinfrastruktur 

Lage im Raum (Stadt / Land) 
Vernetzung der Angebote, z.B. für Kinder und  
Jugendliche 

 

Altengerechtes Wohnen und Leben in zentraler 
Lage 

Zerstörung der Dorfstrukturen 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
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Abb. 25: Stärken und Schwächen im Themenbereich Sport 

 

Stärken `Sport´ Schwächen `Sport´ 

Viele Sportvereine mit umfangreichem Angebot Angebot und Zustand von Sportstätten 

Viele Möglichkeiten sich außerhalb des  
Sportvereins zu bewegen, Nordic Walking,  
Radfahren, Spazierengehen 

Sinkende Mitgliederzahlen der Vereine  
(Nachwuchsproblematik) 

 
Zu wenig Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit 

Fehlende Einbindung in Tourismusangebote 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 

 

 

Abb. 26: Stärken und Schwächen im Themenbereich Gesundheit 

 

Stärken `Gesundheit´ Schwächen `Gesundheit´ 

Gute ärztliche Versorgung Geriatrische Versorgung 

Gesundes Klima 
Fehlende (Bekanntheit von) mobile und ambulante 
Hilfen im ländlichen Raum 

Gute Bewegungsmöglichkeiten (Jogging / Reiten)   
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

  

3.2.6. Stärken und Schwächen in dem Themenbereichen Fischerei 
 

In dem Themenbereich Fischerei wurden basierend auf den Ergebnissen 
des Arbeitskreistreffens am 22.01.2008 in Eckernförde, den auf kommunaler 
Ebene geführten Expertengesprächen sowie auf der Sekundärdatenanalyse 
insbesondere nachstehende Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Für 
eine dezidiertere Betrachtung wurden hierbei die Stärken und Schwächen je 
Teilbereich erarbeitet und so nachfolgend auch dargestellt. 

 

Abb. 27: Stärken und Schwächen im Themenbereich Fischerei 

 

Stärken Fischerei´ Schwächen `Fischerei´ 

Eckernförder Hafen für touristische Darstellung gut 
aufgestellt (z.B. Begehbarkeit, Ostsee-Info-Center) 

Bevölkerung nicht hinreichend über die Belange 
der Fischerei informiert 

Gute Hafeninfrastruktur Fehlender Nachwuchs 

Binnenfischerei im Windebyer Noor Ausbaufähige Direktvermarktung  

Historische Genese des Hafens (lange Tradition, 
geschichtlicher Hintergrund) 

Zuwenig Hinweis- und Informationstafeln hinsich-
tlich der Themen Fischerei, Flora und Fauna der  
Ostsee 

Traditionssegler als freizeit-touristische Attraktion 
Geringe freizeit-touristische fischereiorientierte 
Infrastruktur 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  
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3.3. Risiken und Entwicklungspotenziale der AktivRegion14 
 

Im Rahmen der auf kommunaler Ebene geführten Expertengespräche erga-
ben sich folgende Risiken und Entwicklungspotenziale (inkl. Handlungs-
druck), die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. 

 

Abb. 28: Risiken für die AktivRegion 

 

Risiken für die AktivRegion 

Schwieriger Findungsprozess des Zusammenwachsens 

Investivkapital wird weniger 

Leerstände von Gewerbe- und Wohnflächen 

Demographischer Wandel mit seinen Auswirkungen insbesondere auf  
die Infrastruktur 

Überregionale Entwicklungen (z.B. Port Olpenitz, Flughafen Jagel) 

Touristische Konkurrenz durch EU-Erweiterung 

Folgen des Klimawandels für den Tourismus und die in der Region 
lebende Bevölkerung 

Auswirkungen aufgrund mangelndem Natur- und Küstenschutz 
 

 
 
 
Risiken für 
die AktivRegion 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 

 

 

Abb. 29: Entwicklungspotenzial für die AktivRegion 

 

Entwicklungspotenzial für die AktivRegion 

Vernetzungs- und Kooperationsbedarf 

Gemeinsame Wirtschaftsförderung, -entwicklung und -vermarktung 

Sicherung von Arbeitsplätzen und Stärkung der Wirtschaft 

Steigerung der Lebensqualität 

Koordinierte touristische und kulturelle Entwicklung 

Im ökologischen Bereich, insbesondere Umstellung der herkömmlichen 
landwirtschaftlichen Betriebe auf ökologisch arbeitende Betriebe 

 

 
 
 
Entwicklungs-
potenzial der 
AktivRegion 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Um Aussagen hinsichtlich des Handlungsdrucks und des Entwicklungspo-
tenzials in der Region treffen zu können, wurden in den Experteninterviews 
die Fragen: „Hinsichtlich nachstehender Themenfelder, welchen Hand-
lungsdruck sehen Sie in der AktivRegion auf einer Skala von 1 = sehr hoch, 

 

                                                
14 Die nachfolgenden tabellarischen Auflistungen stellen keine Rangfolgen oder Periodisierungen dar. 
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2 = hoch, 3 = mittel, 4 = eher niedrig bis 5 = niedrig?“ sowie „Wie bewerten 
Sie das regionale Entwicklungspotenzial auf nachstehenden Themengebie-
ten auf einer Skala von 1 = sehr hoch, 2 = hoch, 3 = mittel, 4 = eher niedrig 
bis 5=niedrig?“ gestellt. 
 
Setzt man den Handlungsdruck auf spezifischen Themengebieten den Ent-
wicklungspotenzialen in der Region gegenüber, ergibt sich nachstehendes 
Bild: 
 

Abb. 30: Handlungsdruck und Entwicklungspotenzial der AktivRegion 

 

 

Quelle: Skala verkürzt dargestellt, eigene Befragung, eigene graphische Darstellung 
(2008). 

 

Es zeigt sich deutlich, dass der Handlungsdruck über nahezu alle Themen-
bereiche höher eingeschätzt wird als das derzeitige Entwicklungspotenzial. 
Dies zeigt sich insbesondere bei den Themen Verkehr, Demographischer 
Wandel und Dorfentwicklung. Lediglich in den Bereichen Kunst und Kultur 
sowie überregionale Kooperationen wird das Entwicklungspotenzial höher 
eingeschätzt als der Handlungsdruck. 
 
 
 
 
 

 

1

1,5

2

2,5

3

Handlungsdruck versus Entwicklungspotenzial

Handlungsdruck Entwicklungspotenzial
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4. Ausrichtung der AktivRegion 

4.1. Zielsystem der AktivRegion 

 

Unter steter Wahrung des Bottom-up-Prinzips, basierend auf den auf kom-
munaler Ebene geführten Gesprächen, den Ergebnissen der Arbeitskreis-
treffen, der Sekundärdatenanalyse sowie den Vorgaben zur Erarbeitung der 
Integrierten Entwicklungsstrategie wurde für die AktivRegion nachstehendes 
Zielsystems abgeleitet: 

 

Abb. 31: Zielsystem der AktivRegion 

 
 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Das Zielesystem der AktivRegion unterteilt sich von oben nach unten be-
trachtet in die Bereiche Oberziele, Strategie, Themenziele in den Haup-
thandlungsfeldern, Kriterienfilter, Projektziele und die Evaluierung/Monito-
ring. 
 
Oberziele 

Die Oberziele stellen die übergeordnete Ausrichtung der Region dar. Sie 
zeigen, als Verdichtung der Themenziele auf themenübergreifende Ziele 
bzw. Querschnittthemen, auf welche übergeordneten Bereiche die Region 
sich ausrichtet und an welchen Vorgaben sich zukünftige Aktivitäten zu 
orientieren haben (vgl. 4.2.1). 
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Strategiebox 

Die Strategiebox stellt das längerfristig ausgerichtete planvolle zukünftige 
Handeln der AktivRegion basierend auf strategischen Grundsatzentschei-
dungen hinsichtlich des zu beschreitenden Weges, der zur Zielerreichung 
führen soll, dar (vgl. 4.3). 
 
Themenziele in den Haupthandlungsfeldern 

Auf der Ebene der Themenziele in den Haupthandlungsfeldern wurde für die 
AktivRegion ein breiter Ansatz gewählt, da zu diesem frühen Zeitpunkt des 
Zusammenwachsens der Region noch keine detaillierteren Formulierungen 
hinsichtlich der Haupthandlungsfelder und der Themenziele getätigt werden 
sollten und konnten. Mit der Einrichtung von fünf thematischen Arbeitskrei-
sen wurde den regionalen Akteuren aus allen relevanten Themenfeldern ein 
Forum zur Beteiligung und Mitarbeit an der zukünftigen Ausrichtung der 
AktivRegion gegeben, die zum derzeitigen Projektstand noch keine Spezifi-
zierung erfahren soll, welche im Zuge des weiteren Projektverlauf jedoch als 
sinnvoll erachtet und angestrebt wird. 
 
Kriterienfilter 

Der Kriterienfilter stellt ein Instrument zur standardisierten und auf einheitli-
chen Bewertungskriterien basierenden Projektauswahl dar (vgl. 4.5). 
Bei der Projektauswahl für den Bereich Fischerei, die aus dem Zukunfts-
programm Fischerei gefördert werden, findet der Kriterienfilter keine zwin-
gende Anwendung, da diese Projekte in einem landesweiten Wettbewerb 
mit Projekten der anderen Fischereigebietskulissen stehen. Eine Bewertung 
der Projekte aus dem Bereich Fischerei hinsichtlich ihrer Konformität mit 
den Vorgaben des Kriterienfilters wird befürwortet. 
 
Projekte 

Projekte stellen den Sockel des Zielsystems dar. Sie sind die Maßnahmen, 
deren planvolle Auswahl und Umsetzung den Grad der Zielerreichung der 
AktivRegion bedingen (vgl. Anhang). 
 
Evaluierung / Monitoring 

Eine zyklische Ziel - Strategie - Projekt - Evaluierung bildet die Basis des 
Zielsystems und beinhaltet die Kontrolle des Entwicklungsganges in der 
AktivRegion auf Zielkonformität. Das Monitoring beinhaltet die Darstellung 
der Aktivitäten in der Region sowie die Mittelverwendung (vgl. 6). 
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4.2. Ziele  

4.2.1. Oberziele 
 

Die nachhaltige Entwicklung stellt ein über allem stehendes Ziel mit ent-
sprechender Bedeutung und Relevanz für die Entwicklung einer Region dar 
und soll als übergeordnete Maxime angestrebt werden. 
 
Die Oberziele Klimaschutz und demographische Entwicklung mit ihrer ak-
tuellen Brisanz wurden als Oberziele definiert und stellen für die künftige 
Ausrichtung der AktivRegion zentrale Bezugsgrößen dar. 
 
Als Quintessenz aus den geführten Gesprächen, den Arbeitskreistreffen und 
der Sekundärdatenanalyse wurden die Ziele eines partnerschaftlichen Zu-
sammenwachsen der Region mit dem einhergehenden Auf- und Ausbau 
von Kooperationen, Vernetzungs- und Informationsstrukturen über alle Be-
reiche sowie der Erhalt und in Teilbereichen die Optimierung der hohen 
Wirtschafts- und Lebensstandortsqualität herausgearbeitet. 
 
Nachhaltige Entwicklung 

Für die AktivRegion wird eine nachhaltige Entwicklung angestrebt, welche 
die Bedürfnisse der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand befrie-
digt, ohne die Möglichkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre Be-
dürfnisse befriedigen zu können. 
 

Klimaschutz 

Die AktivRegion schenkt bei ihrer zukünftigen strategischen Weiterentwick-
lung dem Klimaschutz mit seinen spezifischen Belangen besondere Beach-
tung. Zu realisierende Projekte mit spezifischen Auswirkungen auf die Um-
welt und Natur sowie das Klima müssen in ihrer Verträglichkeit mindestens 
den gängigen Ansprüchen und Vorgaben des Klima-, Natur- und Umwelt-
schutzes genügen. Als außerordentlich förderwürdig werden solche Projekte 
eingeordnet, die sich durch besondere Berücksichtigung und innovative 
Lösungen und Schutz dieses Bereiches auszeichnen. 
 
Demographische Entwicklung 

Die AktivRegion stellt sich den vielfältigen Herausforderungen, die durch 
den demographischen Wandel an den öffentlichen ebenso wie an den priva-
ten Bereich gestellt werden. Projektideen, die in besonderem Maße die zu-
künftigen neuen Bedarfe und Veränderungen aufgrund der Verschiebungen 
in der Alterspyramide berücksichtigen und generationsübergreifende Inhalte 
verfolgen, erfahren eine besondere Beachtung. 
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Regionale Identität, Vernetzung, Kooperationen, Information 

Die AktivRegion forciert die umfassende und themenübergreifende Identifi-
kation ihrer Bewohner und Akteure mit der Region und fördert insbesondere 
Projekte zur Bildung von Netzwerken, zum Auf- und Ausbau von Partner-
schaften und Kooperationen sowie von Informationssystemen. 
 
Wirtschafts- und Lebensstandort 

Die AktivRegion mit ihrer räumlichen Verbindung von städtischen und länd-
lichen Bereichen stärkt ihre Position als Wirtschafts- und Lebensstandort 
durch die Umsetzung von Projekten, die eine kontinuierliche wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Entwicklung implizieren. 
 

 
Regionale 
Identität 
 
 
 
 
Wirtschafts- und 
Lebensstandort 

4.2.2. Themenziele in den Handlungsfeldern15 
 

Die Themenziele in den Handlungsfeldern für die AktivRegion resultieren 
aus den Arbeitskreistreffen zu den Themenbereichen: 
 

■ Umwelt und Natur - Land- und Forstwirtschaft - Energie, 
■ Tourismus und Kultur, 
■ Wirtschaft und Infrastruktur, 
■ Soziales - Leben und Wohnen - Sport - Gesundheit und 
■ Fischerei, 

 
den auf kommunaler Ebene geführten Expertengespräche sowie der Se-
kundärdatenanalyse. 

 
 
 
Themenziele aus 
fünf Bereichen 

Abb. 32: Themenziele in den Handlungsfeldern 

 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
15 Die nachfolgenden tabellarischen Auflistungen stellen keine Rangfolgen oder Periodisierungen dar. 
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4.2.2.1. Themenziele im Handlungsfeld Umwelt und Natur - Land-
/Forstwirtschaft - Energie 

 

Für das Handlungsfeld Umwelt und Natur - Land- und Forstwirtschaft- Ener-
gie wurden nachstehende Ziele für die AktivRegion formuliert: 

 

Abb. 33: Themenziele im Handlungsfeld Umwelt und Natur – 
Land/Forstwirtschaft - Energie 

 

 

Handlungsfeld Ziele 

Umwelt u. Natur - 

Land-/ Forstwirt-

schaft - Energie 

Nachhaltige Ausrichtung der Landwirtschaft: 
Die Landwirtschaft muss in die Lage versetzt werden, durch den kon-
ventionellen und/oder biologischen Betrieb sowie durch die gegeben-
enfalls mögliche Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude, unter Berück-
sichtigung einer sinnhaften Energienutzung mit einer nachhaltigen Aus-
richtung, entsprechend zu wirtschaften. Ihr Image soll verbessert werden. 

Erhalt und Erschließung der Natur: 
Die Natur in der AktivRegion soll mit all ihren Besonderheiten und ihrer 
Schönheit – insbesondere der Hügel und Seen, Moore, Knicks, Strände 
und Steilküsten – erhalten und in Teilbereichen sanft erschlossen und 
erlebbar gemacht werden. 

AktivRegion erleben: 
In der AktivRegion soll nachhaltig und naturverträglich mit Spaß am   
Leben gewirtschaftet werden. 

Energiekonzepte (auch für die Kommunen): 
Der Anteil an regenerativen Energien soll gesteigert werden. 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
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4.2.2.2. Themenziele im Handlungsfeld Tourismus und Kultur 

 

Für das Handlungsfeld Tourismus und Kultur wurden nachstehende Ziele 
für die AktivRegion formuliert: 

 

Abb. 34: Themenziele im Handlungsfeld Tourismus und Kultur 

 

 

Handlungsfeld Ziele 

Tourismus 

und Kultur 

Freizeit-touristisches und kulturelles Angebot: 
Die AktivRegion will ihre freizeit-touristischen und kulturellen Angebote 
verbessern und kooperativ nach innen und außen vermarkten. 

Positionierung, Zielgruppendefinition und Herausarbeitung von  
Alleinstellungsmerkmalen: 
Das touristische Marketing soll optimiert, verknüpft und professionalisiert 
sowie eine Verknüpfung der Bereiche Kultur, Tourismus und Landschaft 
erreicht werden. 

Nachhaltige Tourismusentwicklung: 
Es wird eine nachhaltige Tourismusentwicklung unter Berücksichtigung 
umweltverträglicher und sozial-kultureller Ziele sowie die Schaffung von 
Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten angestrebt. 

Informationsaustausch: 
Der Informationsaustausch innerhalb der AktivRegion und nach außen 
soll verbessert werden. 

Qualität und Qualifizierung: 
Die Qualität des Angebots sowie die Qualifizierung der Akteure soll    
optimiert und verbessert werden.  

Maritimes Erbe: 
Das maritime Erbe in der Region soll gesichert und erhalten werden. 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
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4.2.2.3. Themenziele im Handlungsfeld Wirtschaft und Infrastruktur 

 

Für das Handlungsfeld Wirtschaft und Infrastruktur wurden nachstehende 
Ziele für die AktivRegion formuliert: 

 

Abb. 35: Themenziel im Handlungsfeld Wirtschaft und Infrastruktur  
 

Handlungsfeld Ziele 

Wirtschaft und 

Infrastruktur 

Entwicklung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes: 

Der Wirtschaftsstandort soll durch Sicherung der harten Standortfaktoren 
sowie Kommunikation der guten Bedingungen bei den weichen Standort-
faktoren gemeinsam entwickelt und vermarktet werden. 

Gemeinsame Gebietsentwicklungsplanung, Wirtschaftsförderung 
und Gewerbeflächenpolitik: 
Für die AktivRegion wird eine koordinierte Gewerbe-, Dienstleistungs- 
und Unternehmensansiedlung, Existenzgründungsförderung sowie Ge-
werbeflächenpolitik angestrebt. 
 
Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen: 
Die AktivRegion forciert den nachhaltigen Erhalt und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen. 

Verbesserung Infrastruktur: 
Die (technische) Infrastruktur in der AktivRegion soll verbessert und der 
ÖPNV bedarfsgerecht optimiert werden. 

Qualifizierung und Weiterbildung: 
Der Bereich Qualifizierung und Weiterbildung soll ausgebaut und 
optimiert werden. 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
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4.2.2.4. Themenziele im Handlungsfeld Soziales, Leben und Wohnen, 
Sport, Gesundheit 

 

Für das Handlungsfeld Soziales, Leben und Wohnen, Sport, Gesundheit 
wurden nachstehende Ziele für die AktivRegion formuliert: 

 

Abb. 36: Themenziele im Handlungsfeld Soziales, Leben und Wohnen, Sport, 
Gesundheit 

 

 

Handlungsfeld Ziele 

Soziales - Leben 

und Wohnen - 

Sport - 

Gesundheit 

Lebensumfeld und -bedingungen: 
Alle Einwohner der AktivRegion sollen am kulturellen Leben teilnehmen 
und in Würde alt werden können. Dabei soll ein selbstbestimmtes und 
gesundes Leben für alle Bürger, u.a. durch die Schaffung generations-
übergreifender Wohnprojekte, ermöglicht werden. 

Schaffung 
- einer Identität mit leichtem und freundlichem Charakter 
- eines Klimas für ein lebenswertes Leben in der Region 
- eines Bewusstseins zur Achtung des gemeinsamen Eigentums 
- einer sicheren Region 
- von Lebensqualität für alle Nationalitäten und Generationen 
- einer gesunden Region mit entsprechenden Angeboten und 
  Präventionen 

Identität und Attraktivität der Lebensumfelder: 
Im Rahmen der Siedlungsentwicklung gilt es, dörfliche Siedlungsstruk-
turen und Ortsbilder zu bewahren, um die Identität und Attraktivität der 
Lebensumfelder zu sichern. 

Weiche Standortfaktoren: 
Das gute Lebensumfeld in der AktivRegion soll als Argumentation für die 
Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen genutzt werden. 

Bildungsangebot: 
Die Bildungsangebote zu allen Themenbereichen der AktivRegion sollen 
verbessert werden. 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008). 
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4.2.2.5. Themenziele im Handlungsfeld Fischerei  

Für das Handlungsfeld Fischerei mit dem entsprechenden Bezug zur Aktiv-
Region gemäß Art. 4 ff EFF-VO ergeben sich nachstehende Ziele für die 
AktivRegion bzw. für die zur Förderkulisse zählende Stadt Eckernförde.  

 

Abb. 37: Themenziele im Handlungsfeld Fischerei 

 

 

Handlungsfeld Ziele 

Fischerei 

Touristische Vermarktung: 
Die touristische Vermarktung der Fischerei soll intensiviert und optimiert 
werden. 

Information: 
Die Bevölkerung soll umfangreich über die Fischerei informiert und für 
ihre Belange sensibilisiert werden. 

Hafenanlage: 
Die Hafenanlage in Eckernförde soll für verschiedene Anspruchsgruppen 
optimiert und ausgebaut werden. 

Arbeitsplätze: 
Der nachhaltige Erhalt der Arbeitsplätze in der Fischerei wird angestrebt. 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Weitere Ausführungen zur Fischerei vgl. Kapitel 4.6. 
 

 

4.3. Strategische Ausrichtung der AktivRegion 
 

Die strategische Ausrichtung beschreibt das zukünftige Vorgehen, eine ge-
dachte Handlungsabfolge, um von einem Ausgangszustand zu der definier-
ten Zielsituation zu gelangen.  
 
Die Strategiebox der AktivRegion stellt hinsichtlich der grundsätzlichen, 
räumlichen, inhaltlichen, finanziellen und zeitlichen Orientierung zu ver-
schiedenen Bezugsgrößen mögliche Ausprägungen dar, wobei die strategi-
sche Ausrichtung sich nicht auf eine Ausprägung beschränken muss. Die 
Strategiebox ist zeilenweise zu lesen, wobei die in orange unterlegten Fel-
der die Primärstrategie und die in gelb hinterlegten Felder die Sekundärstra-
tegie zeigen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
grundsätzliche 
räumliche, 
inhaltliche, 
finanzielle und 
zeitliche 
Orientierung 
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Abb. 38: Strategiebox für die Integrierte Entwicklungsstrategie der                
AktivRegion  

 

 

Strategiebox für die Integrierte Entwicklungsstrategie der AktivRegion  

Grundsätzliche Orientierung 

Ausdehnungs- 
effekte 

Auf Bestehendem aufbauen Neues gestalten 

Stärken stärken 
Schwächen 
ausgleichen 

Von anderen lernen Neues entwickeln 

Räumliche Orientierung 

Raumbezug Landesübergreifend Landesweit Regional Lokal 

Kooperationsart Interregional Intraregional Lokal Keine 

Inhaltliche Orientierung 

Handlungsfeld/ 
Thematischer 
Schwerpunkt 

Umwelt u. Natur 
- Land- u. 

Forstwirtschaft - 
Energie 

Tourismus u. 
Naherholung 

Wirtschaft u. 
Infrastruktur 

Soziales - Le-
ben und Woh-
nen - Sport - 
Gesundheit 

Fischerei 

Nutznießer 
Gesamte 

Bevölkerung 
Großteil der 
Bevölkerung 

Teil der 
Bevölkerung 

Nische 

Finanzielle Orientierung 

Thematische 
Budgetierung je 
Themen-
schwerpunkt 

Exakt - ohne Puffer 
Exakt - mit Puffer 

(Mindestbudgetzuweisung) 
Keine 

Umfang Projek-
te hinsichtlich 
Finanzierung 

Wenige große 
Projekte 

Einige mittlere 
Projekte 

Mischung aus 
großen, mittle-
ren u. kleinen 

Projekten 

Viele kleine 
Projekte 

Keine 
Einteilung 

Zeitliche Orientierung 

Nutzungsdauer Dauerhaft Langfristig Mittelfristig Kurzfristig 
 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

Grundsätzliche Orientierung 

Die grundsätzliche Orientierung der AktivRegion bezieht sich auf die Aus-
dehnungseffekte zukünftiger Initiativen. Hier wird als Primärstrategie sowohl 
auf Bestehendem aufgebaut als auch Neues gestaltet. In dem Bereich auf 
Bestehendem aufbauen wird primär dem Grundsatz des Zukunftsprog-
ramms Ländlicher Raum nach Stärkung der Stärken in der Primärstrategie 
entsprochen, wobei auch der Ausgleich von Schwächen, die entsprechende 
Einschränkungen implizieren, Beachtung findet. Bei der Gestaltung von 
Neuem soll sowohl von anderen gelernt als auch Neues entwickelt werden. 
 
Räumliche Orientierung 

Die räumliche Orientierung unterteilt sich in die Bezugsgrößen Raumbezug 
und Kooperationsart. 
Der Raumbezug bezieht sich dabei auf die räumliche Relevanz der Projekte. 

 
 
 
 
Ausdehnungs-
effekte 
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Dabei erfahren Projekte mit einer regionalen Relevanz und Strahlkraft in der 
Primärstrategie eine besondere Beachtung, wohingegen Projekte mit einer 
landesweiten bzw. landesübergreifenden Relevanz in der Sekundärstrategie 
Beachtung finden. Projekte mit einem rein lokalen Bezug und ohne Rele-
vanz bzw. Strahlkraft in und für die AktivRegion werden vernachlässigt. 
Hinsichtlich der Kooperationsart werden in der AktivRegion primär Initiativen 
mit intraregionalen und sekundär mit interregionalen Kooperationsansätzen 
gefördert. Projekte mit keinen bzw. auf die lokale Ebene begrenzten Koope-
rationsansätzen finden keine Beachtung. 
 
Inhaltliche Orientierung 

Bei der inhaltlichen Orientierung werden die Handlungsfelder/ thematischen 
Schwerpunkte und die Nutznießer betrachtet. 
Wie bereits dargestellt, wurde für den Bereich der Handlungsfelder/ themati-
schen Schwerpunkte zu diesem Zeitpunkt als Primärstrategie ein breiter 
Ansatz gewählt, um den sich aktuell gebildeten Arbeitskreisen und Initiativen 
eine entsprechende thematische Breite zu offerieren, so dass Projekte aus 
allen genannten Themenbereichen gefördert werden können. 
Bezüglich der Nutznießer der zu fördernden Projekte verfolgt die AktivRegi-
on als Primärstrategie die Relevanz für einen Großteil der Bevölkerung so-
wie sekundär für einen kleinen Teil der Bevölkerung. 
 
Finanzielle Orientierung 

Die finanzielle Orientierung der AktivRegion bezieht sich zunächst auf das 
Grundbudget, über welches die Region frei verfügt, und unterscheidet zwi-
schen der thematischen Budgetierung je Themenschwerpunkt und dem Um-
fang der Projekte hinsichtlich der Finanzierung. Die AktivRegion nimmt keine 
thematische Budgetierung vor und fördert insgesamt eine Mischung aus 
großen, mittleren und kleinen Projekten. 
 
Zeitliche Orientierung 

Bei der zeitlichen Orientierung wird die Nutzungsdauer der Projekte betrach-
tet und für die AktivRegion der strategische Ansatz gewählt, primär Projekte 
mit einer mittel- bzw. langfristigen und sekundär mit einer dauerhaften bzw. 
kurzfristigen Nutzungsdauer zu fördern. Unabhängig von dieser strategi-
schen Ausrichtung sind die Bindungsfristen der Förderprogramme zu be-
trachten. 
 

 
Raumbezug 
 
 
 
Kooperationsart 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlungsfelder/ 
thematische 
Schwerpunkte 
 
 
Nutznießer 
 
 
 
 
Budgetierung 
und Umfang 
der Projekte 
 
 
 
 
 
 
Nutzungsdauer 

4.4. Zusammenarbeit und Kooperationen 
 

Im Rahmen der AktivRegion ergeben sich Ansätze zur Zusammenarbeit und 
für Kooperationen auf intraregionaler sowie interregionaler Ebene, die sich in 
drei Ausprägungen realisieren lassen 
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■ zwischen den Subregionen 
■ zwischen den Partnern bzw. Anspruchsgruppen (z.B. öffentlich-

private Partnerschaft) 
■ in den Themengebieten. 

 
Das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum zielt dabei auf die Mobilisierung 
der endogenen Entwicklungspotenziale der ländlichen Regionen durch Ver-
besserung der gebietsübergreifenden und transnationalen Kooperationen. 
 
Intraregionale Zusammenarbeit und Kooperationen 

Für die AktivRegion wird die regionsinterne Intensivierung und Optimierung 
der Zusammenarbeit, Kooperation und Vernetzung als Oberziel gesehen. In 
nahezu allen Bereichen besteht insbesondere der Bedarf nach einem Ab-
gleich, welche Aktivitäten bereits in der Region vorhanden sind und welche 
Angebote vorgehalten werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
dem Erfahrungs- und Wissensaustausch, der Aufgabenteilung sowie der 
infrastrukturellen Ergänzung.  
 
Interregionale Zusammenarbeit und Kooperationen 

Über die Grenzen der AktivRegion hinaus bieten sich für überregionale Koo-
perationen aufgrund der räumlichen Nähe die angrenzenden AktivRegionen 
sowie die Landeshauptstadt Kiel aber auch auf transnationaler Ebene die 
EU-Länder sowie der skandinavische Raum, hier insbesondere das Nach-
barland Dänemark, an. 
 
Besondere Beachtung finden dabei Projekte, die die Umsetzung von ge-
bietsübergreifenden und transnationalen Kooperationsprojekten zur Verwirk-
lichung der Ziele in den Schwerpunkten 1 bis 3 (vgl. 2.1.1) fördern. Hierbei 
sind insbesondere gemeinsame Aktionen, die den Erfahrungsaustausch 
über die Methodik der gebietsbezogenen lokalen ländlichen Entwicklung 
beinhalten, vorstellbar. 
 
Dabei gilt es, auf allen benannten Ebenen bestehende Kooperationen aus- 
sowie neue aufzubauen. Hierfür sind beispielhaft nachstehende Bereiche zu 
sehen: 
 

■ Verwaltungskooperationen 
■ Zweckverband 
■ Wirtschaftsförderung 
■ KERN 
■ Straßen-, Sozial-, Arbeits- und Jugendhilfeplanung 
■ Verband der Naturparks (VDN) 
■ Touristische Kooperationen, z.B. TASH, OHT, Schlei-Ostsee GmbH, 

Tourist-Information Nord-Ostsee-Kanal 
 
 

 
Kooperations-
arten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenarbeit, 
Kooperation und 
Vernetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsame 
Aktionen und 
Erfahrungs-
austausch 
 
 
 

Kooperations-
partner 
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Ein Augenmerk liegt hierbei für die AktivRegion beispielsweise auf der Fort-
führung der u.a. als LSE Projekte initiierten touristischen Vermarktung und 
Vernetzung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK). Das Projekt "Fernradwander-
weg Nord-Ostsee-Kanal" beispielsweise ist aus der Ländlichen Struktur- und 
Entwicklungsanalyse Nord-Ostsee-Kanal als Gemeinschaftsprojekt von 47 
Kanal-Anrainer-Kommunen (4 Städte und 43 Gemeinden) von Brunsbüttel 
bis Kiel entstanden. 
Von Seiten der AktivRegion wird die Einrichtung eines AktivRegions-
übergreifenden Arbeitskreises Nord-Ostsee-Kanal zur Erarbeitung gebiets-
übergreifender Projekte zur weiteren Inwertsetzung des NOK angestrebt 
(gern auch über den Tourismus hinaus) Die Initiierung dieser Kooperation 
wird von Seiten des Arbeitskreises Tourismus und Kultur regionsübergrei-
fend angeregt und begleitet, wofür dieser Arbeitskreis plant einen Ansprech-
partner Nord-Ostsee-Kanal zu benennen. 

 

 
 
Vernetzung NOK 

4.5. Auswahl von Förderprojekten16 

4.5.1. Laufweg der Projektideen /-anträge 

 

Projektideen sollen i.d.R. in einem Vorgespräch mit der Geschäftsfüh-
rung/LAG-Management (vgl. 5.3.3) erörtert werden. Mit den Vordrucken für 
Projektanträge werden auch die Kriterien zur Projektauswahl ausgehändigt. 
 
Detaillierte Projektanträge werden bei der Geschäftsführung/LAG-Manage-
ment eingereicht. Die Geschäftsführung/LAG-Management nimmt eine Be-
wertung der Projektanträge basierend auf dem Kriterienkatalog (vgl. 4.5) vor 
und leitet ihre Einschätzung an die Vorstandsmitglieder weiter.  
 
Die Mitglieder des Vorstandes (vgl. 5.3.1) diskutieren den Projektantrag ge-
meinsam auf Basis der Einschätzung durch die Geschäftsführung/LAG-
Management und dem Kriterienkatalog. Die stimmberechtigten Mitglieder 
bewerten den Projektantrag gemeinsam. 
 
Projektanträge, zu denen keine ausreichende Bescheinigung zur Sicherstel-
lung der Co-Finanzierung vorliegt, können den Auswahlprozess nicht durch-
laufen. 
 
Die Einschätzung der stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes hinsich-
tlich des Projektantrages mit begründeter Annahme bzw. Ablehnung erfolgt 
unter Angabe der erreichten Punktzahl und der qualitativen Bewertung laut 
Kriterienkatalog (vgl. 4.5.3). Diese Einschätzungen werden öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Wird ein Projektantrag abgelehnt, besteht die Möglichkeit, ihn überarbeitet 
und entsprechend modifiziert nochmals bei der Geschäftsführung/LAG-

Projektideen 
 
 
 
Detaillierte 
Projektanträge 
 
 
 
Vorstands-
entscheid 
 
 
 
Sicherstellung 
Co-Finanzierung 
 
 
Öffentliche 
Bekanntgabe der 
Entscheidung 
 
 
 
 

                                                
16 Der detaillierte Kriterienkatalog zur Projektauswahl findet sich im Anhang. 
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Management einzureichen. 
 

4.5.2. Kriterien zur Projektauswahl 
 

Die Kriterien zur Projektauswahl für die zukünftige AktivRegion Hügelland 
am Ostseestrand anhand derer der Vorstand über Projektanträge entschei-
det: 
 

a. sind flexibel und können geändert bzw. ergänzt werden; 
b. werden breit bekannt gemacht; 
c. werden qualitativ und über ein Punktesystem bewertet; 
d. sind projektbezogene Kriterien. 

 
 
Auf Antrag des Vorstandes sowie der Mitgliederversammlung können Krite-
rien zur Projektauswahl ergänzt oder geändert werden. Über diesen Antrag 
entscheiden die stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes (vgl. 5.3.1). 
 
Die 15 Kriterien unterteilen sich in nachstehende vier Bereiche, wobei die 
Kriterien der Bereiche I. bis III. anhand einer Fünfer-Skala bewertet werden, 
wohingegen die Kriterien unter IV. eine qualitative Betrachtung erfahren (vgl. 
4.5.3): 
 
I. Konformität mit der Integrierten Entwicklungsstrategie 

■ Übereinstimmung mit Zielen und Strategie der AktivRegion 
■ Qualität im Sinne der jeweiligen Anspruchs-/Kundengruppe 
■ Zukunftsfähigkeit  
■ Bezug zum Klimaschutz - Ökologische Belastung / Entlastung 
■ Soziale Bedeutung unter Berücksichtigung der demographischen 

Entwicklung 
 
II. Positionierung in Bezug auf das Gebiet 

■ Modelcharakter / Innovationswert 
■ Relevanz / Strahlkraft für die AktivRegion 
■ Verknüpfungsmöglichkeiten – Kooperationen 

 
III. Auswirkungen auf die Gebietsentwicklung 

■ Resultieren regionalwirtschaftlicher Effekte 
■ Schaffung von Arbeitsplätzen 
■ Nutzung bzw. Aufwertung lokaler Ressourcen 
■ Sozialer Zusammenhalt 

 
IV. Qualitative nachhaltige Gesamtbetrachtung 

■ Tragfähigkeit / Wirtschaftliche Rentabilität 
■ Sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltige Entwicklung 
■ Bürgerbeteiligung 

 
 
 

 
Maßgaben 
zu den Kriterien 
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4.5.3. Wertung der Kriterien 
 

Die Bewertung der Kriterien der Bereiche I. bis III. (vgl. 4.5.2) mittels einer 
Punktung erfolgt auf Basis einer Fünfer-Skala mit den entsprechend der Kri-
terien anzupassenden Ausprägungen 4 = sehr hoch; 3 = hoch, 2 = mittel, 1 
= gering, 0 = gar nicht. Bei den Kriterien unter IV. handelt es sich um qualita-
tive Betrachtungen, die verbal ausformuliert werden. 
 
Bei den zu punktenden Kriterien muss in den jeweiligen Bereichen sowie 
über alle vier Bereiche hinweg eine Mindestpunktzahl erreicht werden.17 
 
Bei den Kriterien  `Übereinstimmung mit Zielen und Strategie der AktivRegi-
on´, `Qualität im Sinne der jeweiligen Anspruchs-/Kundengruppe´ und `Zu-
kunftsfähigkeit´ sowie `Relevanz / Strahlkraft für die AktivRegion´ (vgl. 4.5.2) 
handelt es sich um Ausschluss-Kriterien. Wird eins dieser Kriterien mit Null 
bewertet, wird der Projektantrag unabhängig von der Wertung der anderen 
Kriterien abgelehnt. 
 

 
Punktung 
und qualitative 
Bewertung 
 
 
 
 
 
 
Auswahlkriterien 

4.6. Ausrichtung der Fischwirtschaftsgebiete 
 

Mit dem Zukunftsprogramm Fischerei wird der Europäische Fischereifond 
(EFF) in Schleswig-Holstein umgesetzt. Fischereistandort-Kommunen wur-
den in diesem Zuge ausgewählt, deren Projekte im Rahmen dieses Schwer-
punktes gefördert werden können. In der AktivRegion Hügelland am Ost-
seestrand handelt es sich hierbei lediglich um die Stadt Eckernförde. 
 

 
 

Lediglich 
Eckernförde 
kann profitieren 

Die Ziele des Programms sind im Wesentlichen die Profilierung und Moder-
nisierung des Wirtschaftszweiges Fischerei, der Erhalt und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, die Verbesserung der Umweltqualität im Küstenbereich 
sowie die Förderung von Innovationen auf dem Sektor der Aquakultur, um 
den wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand zu wahren, die Wertschöpfung 
bei Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen zu erhöhen und die nachhaltige 
Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität zu forcieren.  
 

 
 
Ziele 

Gefördert werden im Rahmen der Gesamtstrategie unter Berücksichtigung 
der sozioökonomischen Auswirkungen unter anderem Vorhaben und Projek-
te aus folgenden Bereichen: Maßnahmen zur Bestandsbewirtschaftung, 
Fangflottenerhalt bzw. -aktualisierung, Aquakultur und Binnenfischerei, In-
vestitionen in Fischereihäfen, Verbesserung der Verarbeitung und Vermark-
tung fischwirtschaftlicher Produkte, Schutz aquatischer Ressourcen, Maß-

 
 
 

                                                
17 Vgl. Kriterienkatalog im Anhang. 
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nahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Fischereiwirtschaftsgebieten so-
wie allgemein innovative Maßnahmen und Pilotprojekte im Fischereisektor. 
 
Darüber hinaus können förderfähige Maßnahmen auch Vorhaben zur Stär-
kung der grundlegenden Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Steigerung der 
Wertschöpfung, des Ökotourismus (maritimer Tourismus) sowie kleiner tou-
ristischer Infrastrukturen und Dienstleistungen, aber auch zur Diversifizie-
rung des Fischereisektors sein. 
 
Die Aktivitäten, die sich somit aus dem Zukunftsprogramm Fischerei bzw. 
dem Europäischen Fischereifond (EFF) ergeben, werden als Ergänzung zu 
denen der ländlichen Entwicklung aus ELER und somit der AktivRegion ge-
sehen. 
 

 

Auch bei der Ausrichtung des Fischwirtschaftsgebietes wird ebenso wie in 
der gesamten Integrierten Entwicklungsstrategie ein breiter Ansatz gewählt. 

 

Wiederum nach dem Botten-up- bzw. LEADER-Prinzip gilt es, in dem jewei-
ligen Fördergebiet mit öffentlichen und privaten Akteuren Ideen und Projekte 
zu entwickeln und in so genannten „Gruppen“ zu konkretisieren. Die „Grup-
pe“ ist in der AktivRegion der Arbeitskreis Fischerei (spezifische Themenzie-
le des Handlungsfeldes Fischerei der AktivRegion vgl. 4.2.2.5). Das operati-
ve Management während der Förderperiode wird von der Geschäftsfüh-
rung/LAG-Management der AktivRegion mit übernommen. 
 

 
AK Fischerei  
„Gruppe“ 

Es gelten die Ziele, Strategien, Kriterien zur Projektauswahl sowie 
sämtliche weiteren Aspekte der hier vorliegenden Integrierten Entwick-
lungsstrategie analog für den Sektor Fischerei. 
 

ALLES 
analog zur IES 

Begünstigte sollten direkte oder indirekte Akteure des Sektors Fischerei 
sein. Projektanträge (Einzelfallbearbeitung) eines Projektantragstellers wer-
den zwar in einem schleswig-holstein-weitem Wettbewerb abschließend 
direkt vom zuständigen ALR bearbeitet, jedoch werden diese Anträge zu-
nächst vom Arbeitskreis Fischerei und vom Vorstand der AktivRegion begu-
tachtet, bevor diese an das ALR weitergeleitet werden. 
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5. Organisationsstruktur der AktivRegion 
 

5.1. Rechtsform18 
 

Die AktivRegion wählt als rechtsfähige Organisationsform einen Verein, der 
den Namen `LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.´ führt und 
seinen Sitz in Eckernförde hat. 
 
Der Zweck des Vereins ist es, die integrative und nachhaltige Entwicklung 
der Region zu unterstützen. Grundlage des Handelns bildet die vom Be-
gleitausschuss des Zukunftsprogramms Ländlicher Raum (ZPLR) anerkann-
te Integrierte Entwicklungsstrategie für die AktivRegion inklusive des Moduls 
der Ausrichtung der Fischwirtschaftsgebiete. 
 
Der Schwerpunkt der Aufgaben des Vereins liegt in der Begleitung und Or-
ganisation der Aufstellung der Region als „AktivRegion“, gemäß Zukunfts-
programm des Landes Schleswig-Holstein „Ländlicher Raum“ von 2007 bis 
2013. In diesem Zusammenhang übernimmt der Verein die Aufgaben der 
lokalen Aktionsgruppe (LAG) gemäß Artikel 62 der ELER-Verordnung (Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005) vom 20.09.2005 (Abl. L 277/01) und ist somit 
Träger der integrierten regionalen Entwicklungsstrategie und für die Steue-
rung und die ordnungsgemäße, EU-konforme Abwicklung sowie Weiterent-
wicklung der regionalen Entwicklungsziele und -strategie verantwortlich. 
 
Für die Fischwirtschaftsgebiete übernimmt der Verein zusätzlich die Aufga-
ben der „Gruppe“ nach Artikel 45 Abs. 2 EFF Verordnung (EG) Nr. 
1198/2006 in Zusammenhang mit Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 
498/2007 vom 26.03.2007. 
 
Der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. beteiligt alle relevan-
ten Akteure und die Bevölkerung i.S. von Art. 62 (b) der ELER-VO bei der 
Planung und Umsetzung der Entwicklungsstrategie und informiert die Öf-
fentlichkeit frühzeitig und umfassend über seine Arbeit. 
 
Die Information der Öffentlichkeit berücksichtigt die Vorgaben der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 i.V.m. 1974/2006 der Kommission über die von 
den Mitgliedstaaten zu treffenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen 
für Interventionen der Strukturfonds im Zeitraum 2007-2013. 
 
Durch die Umsetzung der Integrierten Entwicklungsstrategie soll ein nach-
haltiger Entwicklungsprozess in der Region angeschoben werden, der auch 
über die Förderperiode des Zukunftsprogramms Ländlicher Raum von 2007 
bis 2013 hinausgeht. 
 

Verein 
 
 
 
 
Vereinszweck 
 
 
 
 
 
 
Schwerpunkt 
und Aufgabe des 
Vereins 
 
 
 
 
 
Fischwirt-
schaftsgebiete 
 
 
 
Breite 
Beteiligung 
 
 
 
Information der 
Öffentlichkeit 

                                                
18 Die Satzung des Vereins findet sich im Anhang. 
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Die Struktur des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. stellt 
sich laut nachstehender Abbildung dar: 

Abb. 39: Struktur des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 

 

Quelle: Eigene graphische Darstellung (2008).  

5.2. Mitglieder 
 

Die in Kapitel 2.1.2 genannten kommunalen Körperschaften sowie interes-
sierte Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo-Partner), Verbände und sonsti-
ge juristische und natürliche Personen können Mitglieder des Vereins sein. 
 
Kreise, Städte, Ämter, Gemeinden, Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbän-
de sowie juristische Personen benennen jeweils natürliche Personen als 
ständige Vertreter. 
 
Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände sowie sonstige juristische und 
natürliche Personen werden bei Eintritt in den Verein jeweils einem der 
Themenbereiche 
 

■ Wirtschaft und Infrastruktur 
■ Tourismus und Kultur 
■ Soziales, Leben und Wohnen, Sport, Gesundheit 
■ Umwelt, Natur und Energie 
■ Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

zugeordnet, aus denen je ein Vorstandsmitglied für den wirtschaftlich-

 
Mitglieder 
 
 
 
Vertreter 
 
 
 
 
 
 
Thematische 
Zuordnung der 
WiSo-Partner 

 
LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 
 Vorstand 

(10 Vorstandsmitglieder: 
5 kommunale Vertreter, 

5 WiSo-Partner) 

 

Geschäftsführung/LAG-Management 
 

 

Arbeitskreise 
 

 

ALR 
 

 

ggf. externe 
Beratung 
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sozialen Bereich gewählt wird. 
 

5.3. Gremien und Aufgaben 
 

Die Organe des Vereins LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 
sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Weitere Gremien sind 
die Geschäftsführung/LAG-Management und die Arbeitskreise. 
 

Vorstand und 
Mitgliederver-
sammlung 

5.3.1. Vorstand 
 

Der Vorstand des Vereins LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand 
e.V. setzt sich aus zehn Mitgliedern, davon fünf kommunalen Partnern und 
fünf nicht kommunalen WiSo-Partnern aus den vorgegebenen Themenbe-
reichen zusammen (vgl. 5.2). Der Vorstand wird durch die Mitgliederver-
sammlung aus den Vertretern der Mitglieder gewählt. Darüber hinaus wird 
der Vorstand durch zwei beratende Vertreter der Landeshauptstadt Kiel 
(vgl. 2.1.2), einem beratenden Vertreter des ALR sowie einem beratenden 
Vertreter der Geschäftsführung/LAG Management ergänzt. 
 
Zuständigkeiten des Vorstandes 

Der Vorstand ist für alle vereinsinternen Angelegenheiten entsprechend der 
Satzung zuständig, sofern diese nicht einem anderen Vereinsorgan zuge-
wiesen sind. 
 
Nachstehende Aufgaben fallen unter seine Zuständigkeit und Verantwor-
tung: 
 

■ Führung der laufenden Geschäfte, 
■ Steuerung der Geschäftsführung/LAG-Management, 
■ Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, 
■ Auswahl der zu fördernden Projekte im Rahmen des Grundbudgets 

sowie weiterer Projekte gemäß Kriterienkatalog zur Projektauswahl, 
■ Entscheidung über Anträge für förderfähige Projekte, 
■ Laufende Steuerung und Überwachung der Weiterentwicklung und 

Umsetzung der Entwicklungsstrategie und der Projekte, 
■ Beschlussfassung über Änderungen des Kriterienkatalogs zur Pro-

jektauswahl, 
■ Abschluss und Kündigung von Werk-, Dienst- und Arbeitsverträgen. 

 
Im Zuge der Weiterentwicklung und Umsetzung der Integrierten Entwick-
lungsstrategie ist der Vorstand darüber hinaus verantwortlich für: 
 

■ Durchführung des internen Monitorings sowie der Evaluierung, 
■ Berichterstattung gegenüber der Verwaltungsstelle, der Verwal-

tungsbehörde und der Kommission, 
■ Beteiligung an nationalen und europäischen Netzwerken, 

 
10 stimmberech-
tigte Vorstands-
mitglieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuständigkeit 
und Aufgaben 
des Vorstandes 
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■ Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen und regionalen Netz-
werken. 
 

Der Vorstand ist befugt, die Geschäftsführung/LAG Management mit vorge-
nannten Aufgaben, mit Ausnahme der Aufgaben zur Projektauswahl, zu 
betrauen bzw. diese an Dritte zu vergeben. 
 

Weiterentwick-
lung und Umset-
zung der IES 

5.3.2. Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig und verantwortlich für folgende 
Angelegenheiten: 
 

■ Wahl und Entlastung des Vorstandes, 
■ Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des 

Aufnahmeantrages sowie über die Berufung gegen einen Aus-
schließungsbeschluss des Vorstandes, 

■ Mitgliederaufnahme und Gebietserweiterung, 
■ Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, 
■ Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

 

 
 
Aufgaben 
der Mitglieder-
versammlung 

5.3.3. Geschäftsführung/LAG-Management 
 

Die Geschäftsführung, mit Ausnahme der Bewilligung von Projekten, erfolgt 
durch den LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. selbst. Der 
Verein kann hierfür eigenes Personal einsetzen oder Dritte beauftragen, 
wobei eine Selbsteinstellung durch den Verein priorisiert wird. 
 
Die Geschäftsführung/LAG-Management ist für die verwaltungsmäßige Er-
ledigung der Aufgaben und den Geschäftsablauf verantwortlich, wobei die 
Gesamtverantwortung hinsichtlich der Führung der Geschäfte beim Vor-
stand verbleibt. Die Geschäftsführung/LAG-Management hat den Vorstand 
laufend zu unterrichten. 
 
In den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der Geschäftsfüh-
rung/LAG-Management fallen nachstehende Aufgaben: 
 

■ Zuarbeit zu den Organen und Gremien des Vereins, 
■ Operative Umsetzung, Steuerung und Weiterentwicklung der Inte-

grierten Entwicklungsstrategie, 
■ Inhaltliche und sektorübergreifende Koordinierung von Projekten, 

Vorbereitung von Entscheidungen des Vereins, 
■ Berücksichtigung übergeordneter Planungen von Kreis und Land 

sowie der Ziele der Programmplanungen, 
■ Akquise weiterer Fördermittel, 
■ Beratung und Betreuung der Antragsteller, 
■ Schnittstelle zur Verwaltungsstelle des Zukunftsprogramms Ländli-

cher Raum, dem Amt für ländliche Räume, 
■ Berichterstattung gegenüber den Gremien des Vereins, der Verwal-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuständigkeits- 
und Verantwor-
tungsbereich der 
Geschäftsfüh-
rung/LAG-
Management 
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tungsstelle, der Verwaltungsbehörde und der Kommission, 
■ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive der Einhaltung der Publi-

zitätsvorschriften, 
■ Unterstützung bei der Beteiligung an der nationalen Vernetzungs-

stelle und ggf. der Europäischen Beobachtungsstelle, 
■ Schriftführung bei den Sitzungen des Vorstandes, 
■ Führung der Vereinskasse, 
■ Zuarbeit für das Monitoring und die Evaluierung. 

 

Für den Zeitraum bis zur Anerkennung als AktivRegion und dem damit ein-
hergehenden Einsatz der Geschäftsführung/LAG-Management wird für die 
weitere Betreuung des Prozesses von Mai bis Dezember 2008 ein Zwi-
schenmanagement eingesetzt. Für dieses Zwischenmanagement werden 
Fördermittel aus ELER zur Verfügung gestellt, die Co-Finanzierung erfolgt 
durch die am LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. beteiligten 
öffentlichen Gebietskörperschaften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischen-
management 

5.3.4. Arbeitskreise 
 

Der Vorstand kann zur Vorbereitung mehrerer oder einzelner Projekte Ar-
beitskreise einsetzen. In die Arbeitskreise sollen möglichst die für die Um-
setzung der Integrierten Entwicklungsstrategie bzw. eines Projektes rele-
vanten Mitglieder berufen werden. Der Kreis der Mitglieder der Arbeitskrei-
se ist dabei nicht auf die Mitglieder des LAG AktivRegion Hügelland am 
Ostseestrand e.V. begrenzt. Zur Mitarbeit in diesen Arbeitskreisen sind 
vielmehr alle juristischen und natürlichen Personen des Entwicklungsgebie-
tes und darüber hinaus eingeladen, die sich für die Zielsetzung der Aktiv-
Region engagieren wollen. 
 
Die Arbeitskreise haben u.a. die Aufgabe, zielkonforme und damit förderfä-
hige Projekte zu erarbeiten, einen Finanzierungsplan dafür aufzustellen und 
eine auf Nachhaltigkeit angelegte Umsetzungsstrategie zu entwickeln. 
 
Aktuell wurden Arbeitskreise zu den Themenfeldern: 
 

■ Umwelt und Natur - Land- und Forstwirtschaft - Energie, 
■ Tourismus und Kultur, 
■ Wirtschaft und Infrastruktur, 
■ Soziales - Leben und Wohnen - Sport - Gesundheit und 
■ Fischerei, 

 

initiiert. 
 
Jeder Arbeitskreis hat einen Sprecher, der in Unterstützung durch die Ge-
schäftsführung/LAG-Management nachstehende Aufgaben übernimmt: 

 
■ Organisation der Arbeitskreistreffen 
■ Leitung und Nachbereitung der Arbeitskreistreffen 

 
 
Arbeitskreis-
teilnehmer 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben der 
Arbeitskreise 
 
 
 
 
Themenfelder 
der Arbeitskreise 
 
 
 
 
 
Aufgaben 
der Arbeitskreis-
sprecher 
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■ Monitoring des Arbeitskreises 
■ Austausch mit dem Vereinsvorstand  
■ Informationsaustausch mit dem Regionalmanagement 
■ Repräsentation und Darstellung des Arbeitskreises nach außen. 

 

5.3.5. Amt für ländliche Räume 
 

Das Amt für ländliche Räume (ALR) hat eine beratende Funktion für den 
LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. Es informiert in diesem 
Sinne über Fördermöglichkeiten, dient als Schnittstelle zu den Ministerien 
und stellt den EU-konformen Einsatz der Fördermittel durch den LAG Ak-
tivRegion am Ostseestrand e.V. sicher. 
 
Für den Bereich der Fischwirtschaftsgebiete übernimmt das ALR in Zu-
sammenarbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume eine beratende Funktion im Arbeitskreis Fischerei. 
 

 
Beratende 
Funktion 

5.3.6. Externe Beratung 
 

Auf Anregung des Vorstandes, der Geschäftsführung/LAG-Management 
sowie der Arbeitskreissprecher können zur Erörterung und Bewertung spe-
zifischer Themengebiete oder Projektvorhaben externe Berater bzw. Exper-
ten hinzugezogen werden. 
 
Insbesondere für die Evaluierung wird unter dem Gesichtspunkt der Wah-
rung der Neutralität der Einsatz von externen Beratern befürwortet. 
 

 
Qualifizierte 
Unterstützung 
zu spezifischen 
Themenstellun-
gen 

5.4. Gesamtfinanzierungskonzept der AktivRegion 
 

 
Geschäftsführung/LAG-Management  

Die öffentliche Co-Finanzierung für die Geschäftsführung/LAG-
Managements erfolgt durch die kommunalen Vereinsmitglieder sowie einen 
entsprechenden finanziellen Beitrag der Landeshauptstadt Kiel. Die Höhe 
der kommunalen Beiträge errechnet sich mittels eines Einwohnerschlüssels 
über die beteiligten Gebietskörperschaften. 
 
Projektfinanzierung 

Die im Rahmen von ELER zu fördernden einzelnen Projekte sind von den 
jeweiligen Maßnahmenträgern zu co-finanzieren. Die für die ELER-
Förderung notwendige öffentliche Co-Finanzierung ist durch den Maßnah-
menträger sicher zu stellen.19 
 

 
 
Geschäftsfüh-
rung/ 
LAG-
Management 
 
 
 
 
Projekt-
finanzierung 

                                                
19 Im Vorfeld der Beantragung der Fördermittel ist die öffentliche Co-Finanzierung für die konkreten Projekte durch 

Beschlüsse der jeweiligen Gremien der Gebietskörperschaften erforderlich. 
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6. Evaluierung und Monitoring 
 

6.1. Evaluierung des Zielsystems 
 

6.1.1. Allgemeines zur Evaluation des Zielsystems 
 

Für die Bewertung der gesetzten Ziele und die Kontrolle der gesamten stra-
tegischen Ausrichtung innerhalb der AktivRegion erfolgt eine Evaluation des 
Zielsystems (vgl. 4.1). Diese Evaluation teilt sich in zwei unterschiedliche 
Vorgehens- bzw. Betrachtungsbereiche, zum einen in die Indikatoren bezo-
gene und zum anderen in die prozessorientierte Evaluation. Mit Hilfe dieser 
Ansätze wird der kontinuierliche Abgleich des Geplanten mit dem jeweiligen 
Umsetzungsstand ermöglicht, so dass die Beurteilung des eingeschlagenen 
Weges zum Ziel und somit der Erfolg der gesamten strategischen Ausrich-
tung der AktivRegion dargestellt werden kann. Darüber hinaus ermöglicht 
das festgelegte Vorgehen der Evaluation des Zielsystems, ggf. notwendige 
Nachbesserungen und Anpassungen rechtzeitig zu erkennen und darauf 
einwirken zu können. 
 
Die Evaluation berücksichtigt alle Handlungsfelder der AktivRegion (vgl. 
4.1) und steht im Einklang mit den vorgegebenen Programmzielen auf Lan-
desebene zur Programmevaluierung des Zukunftsprogramms Ländlicher 
Raum. 
 

 
 
Bewertung der 
gesetzten Ziele 
 
 
Kontrolle der 
strategischen 
Ausrichtung 
 
 
 
 
 
Evaluierung 

6.1.2. Indikatorenbezogene Evaluierung 
 

Aufgrund der breiten inhaltlichen Ausrichtung der AktivRegion verbunden 
mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Themenzielen innerhalb der Hand-
lungsfelder beziehen sich die Indikatoren zur Evaluation der Zielausrichtung 
im ersten Schritt auf die oberste Ebene des Zielsystems. Den Oberzielen 
der AktivRegion (vgl. 4.2.1) werden entsprechende Indikatoren zugeordnet, 
anhand derer der Umfang der jeweiligen Zielerreichung und damit der Bei-
trag zur Umsetzung der strategischen Ausrichtung gemessen werden kann.  
 
In weiteren Schritten der Zielevaluierung, nach Sammlung erster Evaluie-
rungserfahrungen sowie bei einer weiteren Zielkonkretisierung im Zeitver-
lauf gilt es, weitere Indikatoren zur Überprüfung der verfeinerten Ziele an-
zustreben. 
 
Auf diese Weise werden zum einen die Indikatoren im Prozess konkretisiert 
und angepasst und zum anderen die Ziele einer kritischen Prüfung unterzo-
gen und ebenso entsprechend weiterentwickelt und detailliert. 
 
 

 
 
Indikatoren 
zur Evaluierung 
 
 
 
 
 
Überprüfung 
und Verfeinerung 
 
 
Indikatoren-
anpassung 
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Abb. 40: Indikatorenbestimmung auf Ebene der Oberziele 

 

 

Quelle: Eigene grafische Darstellung (2008).  

Für die fünf definierten Oberziele (1 - 5) der AktivRegion wird jeweils min-
destens ein Indikator zur Evaluierung der Zielerreichung festgelegt. Diese 
beziehen sich jeweils auf die Anzahl der durchgeführten Aktivitäten je The-
menfeld.  
 

 

Abb. 41: Indikatoren zur Zielevaluation 
 

 

Nr. Oberziele Indikatoren 
 

Nachhaltigkeit  
Anzahl der Aktivitäten für die nachhaltige Entwicklung, insbe-
sondere zum Erhalt und Verbesserung des ländlichen Raumes 

 Klimaschutz 
Anzahl der Aktivitäten zur Anpassung an den Klimawandel und 
zum Schutz der Natur 

 
Demographische 
Entwicklung 

Anzahl der Aktivitäten zur Anpassung der Region an die Verän-
derungen durch die demografische Entwicklung 

 
Regionale Identität, 
Vernetzung, Koopera-
tion, Information 

Anzahl der Aktivitäten zur themenübergreifenden Identifikation 
der Bürger mit der Region 

Anzahl der Aktivitäten zur Bildung von Netzwerken, zum Aus-
bau von Kooperationen und Förderung des Informationsflusses 

 
Wirtschaft- und 
Lebensstandort 

Anzahl der Aktivitäten zur Verbesserung der Grundversorgung 
für die ländliche Wirtschaft  und Bevölkerung 

Anzahl der Aktivitäten zur Steigerung und Sicherung der Wert-
schöpfung in der Region 

 

Quelle: Eigene grafische Darstellung (2008). 

 

 

Nachhaltige 
Entwicklung 

Regionale Identität, 
Vernetzung, Koope- 
rationen, Information Klimaschutz 

Demographische 
Entwicklung 

Wirtschaft- u. 
Lebensstandort 

1

1
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Die Aktivitäten umfassen u. a. Veranstaltungen und Projekte. Auf diese 
Weise gelingt es, Kennzahlen abzuleiten, die insbesondere im Zeitverlauf 
eine Aussage zu der jeweiligen Intensität der Zielbearbeitung ermöglicht. 
Die Dokumentation der jeweiligen Aktivitäten unterstützt dabei die Erarbei-
tung der jährlich zu erstellenden Durchführungsberichte des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gegenüber der europä-
ischen Kommission (vgl. 6.2). 
 

 
 
Art der 
Aktivitäten 

6.1.3. Prozessorientierte Evaluierung  

Im Rahmen der Evaluationszyklen des Ministeriums wird in der AktivRegion 
darüber hinaus eine prozessorientierte Evaluation zur Selbstkontrolle 
durchgeführt. Diese wird zur Zwischenevaluation, nach der Hälfte der Prog-
rammlaufzeit, und zur Ex-Post-Bewertung, nach Abschluss 2013  durchge-
führt. Die prozessorientierte Evaluation stellt die Aktionsstruktur, u. a. die 
Betrachtung der Arbeits- und Projektstruktur, die Art und Weise der Projekt-
durchführung, mögliche Verbesserungsvorschläge und die Zufriedenheit 
der beteiligten Akteure und Anspruchsgruppen innerhalb der Strategieum-
setzung in den Mittelpunkt. 
 

Bei der Durchführung dieser Evaluation stehen zwei methodische Arbeits-
schritte im Vordergrund. In einem ersten Schritt werden die Beteiligten, wie 
z. B. Mitglieder des Vereins und der Arbeitskreise, Antragssteller oder Koo-
perationspartner, schriftlich zu unterschiedlichen Aspekten in der Strategie-
umsetzung befragt. Im zweiten Schritt werden die erzielten Erkenntnisse 
aus der Befragung im Rahmen eines Bewertungsworkshops näher betrach-
tet, diskutiert und gemeinsam Ansätze zur Verbesserung und Weiterent-
wicklung der Strategie erarbeitet. 
 

 
Evaluierung zur 
Selbstkontrolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methodik der 
Evaluierung 

Die prozessorientierte Evaluierung beinhaltet eine Dokumentation der Wei-
terentwicklung der Organisation und insbesondere das Abfragen der Zufrie-
denheit der Anspruchsgruppen trägt maßgeblich zur Akzeptanz und ggf. 
notwendigen Anpassung der Strategie bei. Zudem haben die Vereinsmitg-
lieder eine Kontrolle über den Stand und die Entwicklung der AktivRegion 
und können bereits im Prozess ggf. vorhandene Schwachstellen und Mis-
serfolgsfaktoren aufdecken. Weitere Entwicklungspotenziale werden aufge-
zeigt und können für die weitere Tätigkeit konstruktiv modifiziert werden. 
Neben der vergangenheitsorientierten Bewertung ermöglicht diese Evaluie-
rung somit auch die Potenzialbewertung und das Aufzeigen von Möglichkei-
ten zur Verbesserung der Strukturen. 
 

 
 
 
Kontrolle über 
Stand und 
Entwicklung  
der AktivRegion 

6.2. Monitoring   

Der AktivRegion führt jährlich im Zuge der Erstellung des Geschäftsberich-
tes ein internes Monitoring durch. Dieses dokumentiert sämtliche Aktivitäten 
inklusive der entsprechenden Mittelverwendungen im Jahresverlauf auf 
Basis der Vorgaben und Anforderungen des Monitorings des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. 

 
Jährliches 
Monitoring 
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7. Ausblick 
 

Ein entscheidender Schritt für die zukünftige Entwicklung der AktivRegion 
war es, ein ganzheitliches Konzept in Form der vorliegenden Integrierten 
Entwicklungsstrategie in Auftrag zu geben, das der Region zukunftsweisen-
de Impulse gibt und zudem mit den Anforderungen des Entwicklungsprog-
ramm für den ländlichen Raum des Landes Schleswig-Holstein 2007-2013 
sowie des ELER im Einklang steht. Ein solides Fundament ist geschaffen 
worden. 
 
Bei der Weiterentwicklung der Region sollen - wie bisher vorbildlich u.a. in 
den Arbeitskreisen und auf den Regionalkonferenzen sowie in Gesprächen 
und Diskussion mit diversen Fachexperten geschehen - möglichst breite 
Bevölkerungsschichten mitgenommen werden, damit die Umsetzung von 
Projekten in der Fläche gewährleistet und zudem auf viele Schultern verteilt 
ist. Nun gilt es einen schlagkräftigen, effektiv arbeitenden sowie breit auf-
gestellten Verein „LAG AktivRegionHügelland am Ostseestrand e.V.“ zu 
gründen, mit einer entsprechenden Geschäftsführung/LAG-Management 
auszustatten und möglichste viele Personen und Institutionen für eine Mitg-
liedschaft zu begeistern. 
 
Die Durchführung der Projekte und die Erreichung der gesteckten Ziele er-
fordern neben dem Willen und der Bereitschaft, etwas zu bewegen, Kom-
munikation und Kooperation sowie Durchhaltevermögen. Die vorliegende 
Integrierte Entwicklungsstrategie kann als Richtschnur sowie Argumentati-
ons- und Entscheidungshilfe dienen. 
 
Setzen Sie Zeichen, indem Sie erste Projekte zeitnah umsetzen. Überprü-
fen Sie kontinuierlich den Stand der Zielerreichung und die Umsetzung zu-
künftiger Leitprojekte. Vergessen Sie nicht, kleine Erfolge gemeinsam zu 
feiern, dies fördert die Gemeinschaft und motiviert zum Weitermachen.  
 
Versäumen Sie es darüber hinaus nicht, Ihre Marschrichtung zyklisch an 
veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, ggf. sich thematisch stärker 
zu fokussieren, um so relevante Schwerpunkte für die AktivRegion zu setz-
ten. 
 
Wir wünschen der AktivRegion und den in ihr wirkenden Akteuren viel Er-
folg, die nötige Kraft und Ausdauer und ein stetig wachsendes Wir-Gefühl in 
der Region Hügelland am Ostseestrand. 
 
 
Bleiben Sie mit einem weiten Blick regional AKTIV! 
 
 
 

Mitnahme 
der Akteure 
Voraussetzung 
für erfolgreiche 
Umsetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement 
und Kooperation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitnahe 
Umsetzung 
erster Projekte  
 
 
 
Zyklische 
Anpassungen 
an veränderte 
Rahmenbedin-
gungen 
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Vorstandsmitglieder des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 
 
 

Name Vorname Funktion Bereich Ort 

Dr. Clauß Volker BV Altenholz Kommune Altenholz 

Meins Matthias Hannes AD Dänischer Wohld Kommune Gettorf 

Osbahr Dirk LVB Amt Dänischenhagen Kommune Dänischenhagen 

Ostermeyer Christiane Amt Hüttener-Berge Kommune Owschlag 

Sibbel Jörg Bürgermeister Kommune Eckernförde 

Drescher Jessika AWO Geschäftsführung Soziales Gettorf 

Fichter Reiner WFG-RD-Eck. mbh Wirtschaft Eckernförde 

Lindenau Dietrich CST-Altenholz Tourismus Eckernförde 

Packschies Michael NABU Umwelt Eckernförde 

Schmidt Jan-Berend Landwirt Landwirtschaft Neuwittenbek/Annenhof 

Husmann Gabriela EU-Regiestelle Kiel Stadt Kiel  Kiel 

Krell Matthias KiWi Wi-So Kiel Kiel 

Brodtmann Detlev ALR Kiel ALR Kiel 
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Satzung 
 

des Vereins Lokale Aktionsgruppe (LAG) 
AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.20 

 
§ 1 

Name, Sitz, Entwicklungsbereich und Rechtsform 
 

(1) Der Verein führt den Namen: 
 

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 
 

(2) Der Entwicklungs- und Arbeitsbereich des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand 
e.V. erstreckt sich über folgende Gebietskörperschaften: 
 

▪ Amt Hüttener Berge (ohne Gemeinde Borgstedt) 
▪ Amt Dänischenhagen 
▪ Amt Dänischer Wohld 
▪ Gemeinde Altenholz 
▪ Stadt Eckernförde - sowie die Gemeinden Altenhof, Goosefeld und Windeby des 

Amtes Schlei-Ostsee (die sich im Vorstand über die Stadt Eckernförde vertreten 
lassen) 

 
(3) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere kommunale Körperschaf-

ten in den genannten Bereich mit aufgenommen werden. Eine Änderung der Gebietsku-
lisse bedarf der Zustimmung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (MLUR) und der Genehmigung durch die Kommission. 
 

(4) Die Landeshauptstadt Kiel in ihren Verwaltungsgrenzen gehört nicht zum ländlichen 
Raum gem. „Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des Landes Schleswig-
Holstein (Deutschland) für den Programmplanungszeitraum 2007 – 2013“. Aus diesem 
Grund können die nördlichen Stadtbezirke (Holtenau, Pries-Friedrichsort und Schilksee) 
der Landeshauptstadt Kiel nicht zu der Gebietskulisse des Vereins LAG AktivRegion 
Hügelland am Ostseestrand e.V. gehören. Ungeachtet dessen kann die Landeshaupt-
stadt Kiel Mitglied im Verein LAG Hügelland am Ostseestrand e.V. sein und in den Ar-
beitskreisen mitwirken. Die Landshauptstadt Kiel kann im Vorstand durch maximal zwei 
beratende Mitglieder (von denen mindestens eins ein Wirtschafts- und Sozialpartner ist) 
vertreten sein, die von Seiten der Landeshauptstadt benannt werden, die jedoch kein 
Stimmrecht besitzen.  

 
(5) Der Verein hat seinen Sitz in Eckernförde. 

 
(6) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. 

 

                                                
20 Die vorliegende Satzung setzt Männer und Frauen im Sprachgebrauch gleich, um jedoch den Lese-

fluss nicht zu stören, wird oftmals eine einheitliche meist männliche Begrifflichkeit verwendet. 



 

Vereinssatzung LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 

 

§ 2 
Ziele und Aufgaben 

 
(1) Zweck des Vereins ist es, die integrative und nachhaltige Entwicklung der Region (gem. 

§ 1 Abs. 2) zu unterstützen und zwar mit den Oberzielen der Beachtung des Klima-
schutzes; des demographischen Wandels; der Stärkung der regionalen Identität; der 
Vernetzung und dem Ausbau von Kooperationen und Informationssystemen sowie der 
Sicherung und Optimierung als Wirtschafts- und Lebensstandortes. 
Grundlage des Handelns bildet die vom Begleitausschuss des Zukunftsprogramms 
Ländlicher Raum (ZPLR) anerkannte Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) für die LAG 
AktivRegion Hügelland am Ostseestrand inklusive des Moduls der Entwicklungsstrategie 
für die Fischwirtschaftsgebiete. 
 

(2) Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt in der Begleitung und Organisation der Aufstellung 
der in § 1 Abs. 2 genannten Region als AktivRegion, gemäß Zukunftsprogramm des 
Landes Schleswig-Holstein Ländlicher Raum von 2007 bis 2013. In diesem Zusammen-
hang übernimmt der Verein die Aufgaben der lokalen Aktionsgruppe (LAG) gemäß Arti-
kel 62 der ELER (Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes)-Verordnung (VO) (Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) vom 20.09.2005 (Abl. L 
277/01) und ist somit als Träger der integrierten regionalen Entwicklungsstrategie für die 
Steuerung und ordnungsgemäße, EU-konforme Abwicklung, sowie Weiterentwicklung 
der regionalen Entwicklungsziele und -strategie verantwortlich. 

 
(3) Der Verein übernimmt zusätzlich die Aufgaben der „Gruppe“ nach Artikel 45 Abs. 2 Eu-

ropäischer Fischereifond (EFF) Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 in Zusammenhang mit 
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 498/2007 vom 26.03.2007. 

 
(4) Der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. beteiligt alle relevanten Akteure 

und die Bevölkerung im Sinne von Art. 62 (b) der ELER-VO bei der Planung und Umset-
zung der Entwicklungsstrategie und informiert die Öffentlichkeit frühzeitig und umfas-
send über seine Arbeit. 

 
(5) Die Information der Öffentlichkeit berücksichtigt die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 

1698/2005 i.V.m. 1974/2006 der Kommission über die von den Mitgliedstaaten zu tref-
fenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen für Interventionen der Strukturfonds im 
Zeitraum 2007 – 2013. 

 
(6) Der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. führt ein internes Monitoring 

durch und dokumentiert die Umsetzung der Entwicklungsstrategie auf der Basis der im 
Rahmen des Monitoring durchgeführten Beobachtungen und Auswertungen. Desweite-
ren wird im Zuge der Programmlaufzeit eine Zwischenevaluierung sowie eine Ex-Post 
Bewertung durchgeführt. 

 
(7) Durch die Umsetzung der Integrierten Entwicklungsstrategie soll ein nachhaltiger Ent-

wicklungsprozess in der Region angeschoben werden, der auch über die Förderperiode 
des Zukunftsprogramms Ländlicher Raum von 2007 bis 2013 hinaus geht. 
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§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Die unter § 1 Abs. 2 und Abs. 4 genannten kommunalen Körperschaften sind Mitglieder 

des Vereins. 
 

(2) Wirtschafts- und Sozialpartner, Organisationen, Verbände, Vereine sowie sonstige juris-
tische und natürliche Personen können, unabhängig von ihrem Meldungssitz Mitlied des 
Vereins werden. Bei gebietsfremden Mitgliedern muss jedoch ein Bezug zur Gebietsku-
lisse des Vereins bestehen. §1 Abs. 4 gilt unverändert. 
 

(3) Der Verein stellt eine repräsentative Gruppierung von Partnern aus unterschiedlichen 
sozioökonomischen Bereichen des Gebietes dar. 

 
(4) Kreise, Städte, Ämter, Gemeinden Wirtschafts- und Sozialpartner, Organisationen, Ver-

bände, Vereine sowie juristische Personen benennen jeweils natürliche Personen als 
ständige Vertreter, die sich ihrerseits vertreten lassen können (Verhinderungsvertre-
tung). 
 

(5) Wirtschafts- und Sozialpartner, Organisationen, Verbände und Vereine sowie sonstige 
juristische und natürliche Personen werden bei Eintritt jeweils einem der folgenden 
Themenbereiche zugeordnet: 

 

� Wirtschaft und Infrastruktur 

� Tourismus und Kultur 

� Soziales, Leben und Wohnen, Sport, Gesundheit 

� Umwelt, Natur und Energie 

� Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

 
(6) Die Aufnahme von neuen Mitgliedern erfolgt durch einen schriftlichen Aufnahmean-trag, 

welcher vom Vereinsvorsitzenden oder dessen Vertreter gegenzuzeichnen ist. 
 

(7) Über die Aufnahme von neuen Mitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung. Die-
se Entscheidung, auch die Ablehnung der Aufnahme, kann ohne Angabe von Gründen 
erfolgen. 

 
(8) Gegen einen ablehnenden Bescheid der Mitgliederversammlung kann der Antragsteller 

innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheides eine schriftliche Be-
schwerde beim Vorstand einlegen. Über diese Beschwerde entscheidet die nächste or-
dentliche Mitgliederversammlung. 

 
 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet: 

a) mit dem Tod des Mitglieds bzw. mit der Auflösung der juristischen Person 
b) durch freiwilligen Austritt 
c) durch Ausschluss aus dem Verein 
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(2) Der freiwillige Austritt kann nur durch eine an den Vorstand gerichtete schriftliche Erklä-
rung erfolgen. Er ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten zulässig. Das Recht zu einer fristlosen Beendigung der 
Mitgliedschaft bei Vorliegen außerordentlicher Gründe bleibt unberührt. 

 
(3) Der Vorstand kann ein Mitglied, das in grober Weise gegen die Vereinsinteressen ver-

stößt oder dem Verein einen Schaden zugefügt hat, aus dem Verein ausschließen. Vor 
der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Beachtung einer angemessenen Frist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Beschluss über einen Ausschluss aus dem 
Verein ist vom Vorstand zu begründen und dem Mitglied mittels eines eingeschriebenen 
Briefes bekannt zu machen. 

 
(4) Gegen den Ausschluss kann das ausgeschlossene Mitglied innerhalb eines Monats 

nach Zugang des Beschlusses schriftlich vom Vorstand die Entscheidung der Mitglie-
derversammlung beantragen. Der Vorstand hat innerhalb von zwei Monaten ab Zugang 
des Einspruchs die Mitgliederversammlung zwecks Entscheidung über den Ausschluss 
einzuberufen. Unterlässt der Vorstand die fristgerechte Einberufung der Mitgliederver-
sammlung, so ist der Ausschließungsbeschluss des Vorstandes wirkungslos. 

 
 

§ 5 
Organe 

 
Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

§ 6 
Vorstand 

 
(1) Insgesamt gehören dem Vorstand zehn Mitglieder an, davon fünf kommunale Partner, 

mit einem persönlichen Verhinderungsvertreter gem. § 1 Abs. 2 und fünf nicht kommu-
nalen Partnern (ebenfalls mit einer persönlichen Verhinderungsvertretung) aus den un-
ter § 3 Abs. 3 genannten Themenbereichen. Diese werden durch die Mit-
gliederversammlung aus den Vertretern der Mitglieder gewählt. Die Positionen des Vor-
sitzenden und seiner zwei Stellvertreter, des Kassenwartes/Schatzmeisters sowie des 
Schriftführers/Protokollführers gilt es aus den Reihen des Vorstandes zu besetzen bzw. 
die zwei letztgenannten der Geschäftsführung zu übertragen (vgl. § 11). 
Der Vorstand wird gemäß § 1 Abs. 4 durch zwei beratende Vertreter der Landeshaupt-
stadt Kiel sowie gemäß § 11 Abs. 4 einem beratenden Vertreter der Geschäftsführung 
und gemäß § 12 einem beratenden Vertreter des Amts für ländliche Räume ergänzt. 

 
(2) Der Vorstand wird erstmalig bei der Vereinsgründung für die Dauer von einem Jahr ge-

wählt. Im weiteren Verlauf der Vereinsarbeit wird der Vorstand dann jeweils für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist mehrfach zulässig. 

 
(3) Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt, selbst wenn 

hierdurch die Amtsdauer von zwei Jahren überschritten wird. 
 

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wird ein anderer 
Vertreter aus den Reihen der Mitglieder unter Berücksichtigung von Abs. 1 gewählt. 
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(5) Ein Vorstandsmitglied kann bei grober Amtspflichtverletzung oder Unfähigkeit zur Ge-
schäftsführung oder aus sonstigem wichtigen Grund vom Vorstand abberufen werden. 

 
(6) Der Vorsitzende gemeinsam mit einem Stellvertreter vertreten den Verein im Sinne des 

§ 26 BGB. 
 

§ 7 
Zuständigkeiten des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand ist für alle vereinsinternen Angelegenheiten entsprechend der Satzung zu-

ständig, sofern diese nicht einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
 
(2) Der Vorstand ist zuständig und verantwortlich für folgende Aufgaben: 

a) Führung der laufenden Geschäfte 
b) Steuerung der Geschäftsführung (LAG-Management) 
c) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
d) Auswahl der zu fördernden Projekte im Rahmen des Grundbudgets sowie weite-

rer Projekte gemäß Kriterienkatalog zur Projektauswahl 
e) Entscheidung über Anträge für förderfähige Projekte 
f) laufende Steuerung und Überwachung der Weiterentwicklung und Umsetzung 

der Entwicklungsstrategie und der Projekte 
g) Beschlussfassung über Änderungen des Kriterienkatalogs zur Projektauswahl 
h) Abschluss und Kündigung von Werk-, Dienst- und Arbeitsverträgen 

 
(3) Im Zuge der Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Entwicklungsstrategie 

ist der Vorstand verantwortlich für: 

a) Durchführung des internen Monitorings sowie der Evaluierung 
b) Berichterstattung gegenüber der Verwaltungsstelle, der Verwaltungsbehörde und 

der Kommission 
c) Beteiligung an nationalen und europäischen Netzwerken 
d) Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen und regionalen Netzwerken 

 
(4) Der Vorstand ist befugt, die Geschäftsführung (gem. § 11) mit vorgenannten Aufgaben, 

mit Ausnahme der Aufgaben nach Abs. 2 d) und e), zu betrauen und diese auch an Drit-
te zu vergeben. 

 
 

§ 8 
Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand tritt so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch halbjährlich, 

zusammen. Er muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mit-glieder des 
Vorstandes dieses beantragen. 

 
(2) Einladung und Tagesordnung werden den Vorstandsmitgliedern spätestens zwei Wo-

chen sowie Beratungsunterlagen spätestens eine Woche vor Sitzungsbeginn übermit-
telt. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Es gilt das Datum des Poststempels, Mail- oder Faxausgangs. Das Einladungs-
schreiben gilt den Vorstandsmitgliedern als zugegangen, wenn es an die letzte dem 
Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 
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(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes 
anwesend sind. Der Anteil der nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung 
Mitwirkenden muss mindestens 50% betragen. 

 
(4) In Eilfällen können Beschlüsse, wenn kein Mitglied widerspricht, ohne Sitzung im Um-

laufverfahren gefasst werden. Das Beschlussergebnis ist unverzüglich schriftlich nieder-
zulegen und den Mitgliedern des Vorstandes mitzuteilen. 

 
(5) Der Vorstand soll im Konsens entscheiden. Sollte im Einzelfall eine einvernehmliche 

Entscheidung nicht möglich sein, so ist eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, unter Einhaltung des Abs. 3, erforderlich. 

 
(6) Zu den Sitzungen des Vorstandes können themenbezogen Mitglieder der Arbeitskreise 

und weitere Fachleute beratend hinzugezogen werden. 
 

(7) Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann analog zu § 35 der Gemeindeord-
nung für Schleswig-Holstein ausgeschlossen werden. 

 
(8) Über die Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, welche vom Ver-

sammlungsleiter und Schriftführer zu unterschreiben ist. 
 
 

§ 9 
Mitgliederversammlung und deren Zuständigkeit 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand schriftlich einzuladen, so oft es die 

Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal jährlich im ersten Kalenderhalbjahr. 
In der Einladung sind die vorläufige Tagesordnung sowie Zeit und Ort der Sitzung anzu-
geben. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Ab-
sendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststem-
pels, Mail- oder Faxausgangs. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegan-
gen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Ad-
resse gerichtet ist. 
Eine Änderung der Tagesordnung ist nur möglich, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder, 
mindestens aber drei Mitglieder, eine Änderung der Tagesordnung beantragen. 
Die Versammlung muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder 
dies schriftlich beantragen. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenhei-

ten: 

a) Wahl der Vorstandmitglieder unter Beachtung der Zusammensetzung gem. § 6 
(1) 

b) Entlastung des Vorstandes 
c) Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeant-

rages sowie über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vor-
standes 

d) Mitgliederaufnahme und Gebietserweiterung 
e) Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
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(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann 
seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitglie-
derversammlung einholen. 

 
 

§ 10 
Arbeitsweise und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. Bei Abwesenheit 

des Vorstandsvorsitzenden durch seinen Stellvertreter. Ansonsten kann eine Versamm-
lungsleitung aus den Anwesenden gewählt werden. 

 
(2) Stimmberechtigt sind die Mitglieder.  

 
(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die 
Versammlungsleitung festzustellen ist, kann die Versammlung mit einer Frist von 15 Mi-
nuten neu einberufen werden. Zu dieser möglichen zweiten Mitgliederversammlung wird 
mit der Einladung zur ersten Mitgliederversammlung als Eventualeinladung bereits gela-
den. Diese zweite Mitgliederversammlung ist, unabhängig von der Anzahl der anwesen-
den Mitglieder, beschlussfähig. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. Änderungen der Ver-
einssatzung benötigen eine 2/3-Mehrheit der Anwesenden der Mitgliederversammlung. 
 

(5) Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann analog zu § 35 der Gemeindeord-
nung für Schleswig-Holstein ausgeschlossen werden. 
 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, wel-
che vom Versammlungsleiter und Schriftführer zu unterschreiben ist. 
 

 
§ 11 

Geschäftsführung: LAG-Management 
 
(1) Die Geschäftsführung, mit Ausnahme der Bewilligung von Projekten, erfolgt durch den 

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. selbst. Der Verein kann hierfür eige-
nes Personal einsetzen oder Dritte beauftragen. 

 
(2) Die Geschäftsführung ist für die verwaltungsmäßige Erledigung der Aufgaben und den 

Geschäftsablauf verantwortlich. Der Vorstand kann der Geschäftsführung durch Be-
schluss bestimmte Aufgaben übertragen und diese auch jederzeit wieder entziehen. Die 
Gesamtverantwortung hinsichtlich der Führung der Geschäfte verbleibt beim Vorstand. 
Die Geschäftsführung hat den Vorstand laufend zu unterrichten. 

 
(3) Die Geschäftsführung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenheiten: 

a) Zuarbeit zu den Organen und Gremien des Vereins 
b) operative Umsetzung, Steuerung und Weiterentwicklung der integrierten Ent-

wicklungsstrategie 



 

Vereinssatzung LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 

 

c) inhaltliche und sektorübergreifende Koordinierung von Projekten, Vorbereitung 
von Entscheidungen des Vereins 

d) Berücksichtigung übergeordneter Planungen von Kreis / Land sowie der Ziele 
der Programmplanungen 

e) Beratung und Betreuung der Antragsteller 
f) Schnittstelle zur Verwaltungsstelle des Zukunftsprogramms Ländlicher Raum, 

dem Amt für ländliche Räume (gem. § 12) 
g) Berichterstattung gegenüber den Gremien des Vereins, der Verwaltungsstelle, 

der Verwaltungsbehörde und der Kommission 
h) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive der Einhaltung der Publizitätsvorschrif-

ten 
i) Unterstützung bei der Beteiligung an der nationalen Vernetzungsstelle und ggf. 

der Europäischen Beobachtungsstelle 
j) Schriftführung bei den Sitzungen des Vorstandes 
k) Führung der Vereinskasse 
l) Zuarbeit für das Monitoring und die Evaluierung (IES-Evaluierung und Selbsteva-

luierung) 
 

(4) Die Geschäftsführung nimmt mit einem Vertreter in beratender Funktion an der Mit-
gliederversammlung und an den Sitzungen des Vorstandes teil. 

 
 

§ 12 
Verwaltungsstellen 

 
(1) Das Amt für ländliche Räume (ALR) hat eine beratende Funktion und ist beratendes 

Mitglied im Vorstand/Entscheidungsgremium des LAG AktivRegion Hügelland am Ost-
seestrand e.V. Es informiert in diesem Sinne über Fördermöglichkeiten und dient als 
Schnittstelle zu den Ministerien. 

 
(2) Für den Bereich der Fischwirtschaftsgebiete übernimmt das zuständige ALR in Zusam-

menarbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bera-
tende Funktion im Arbeitskreis Fischerei. 

(3) Aufgabe des ALR ist die Sicherstellung eines EU-konformen Einsatzes der Fördermittel 
durch den LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 
 

§ 13 
Arbeitskreise 

 
(1) Der Vorstand kann zur Vorbereitung mehrerer oder einzelner Projekte Arbeitskreise ein-

setzen. In die Arbeitskreise sollen möglichst die für die Umsetzung der integrierten Ent-
wicklungsstrategie bzw. eines Projektes relevanten Mitglieder berufen werden. Der Kreis 
der Mitglieder der Arbeitskreise ist dabei nicht auf die Mitglieder der LAG AktivRegion 
Hügelland am Ostseestrand e.V. begrenzt. Zur Mitarbeit in diesen Arbeitskreisen sind 
vielmehr alle juristischen und natürlichen Personen des Entwicklungsgebietes - gem. § 1 
Abs. 2 - sowie der Landeshauptstadt Kiel - gemäß § 1 Abs. 4 - eingeladen, die sich für 
die Zielsetzung des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. engagieren wol-
len. 
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(2) Die Arbeitskreise haben u.a. die Aufgabe, zielkonforme und damit förderfähige Projekte 
zu erarbeiten, einen Finanzierungsplan dafür aufzustellen und eine auf Nachhaltigkeit 
angelegte Umsetzungsstrategie zu entwickeln. 

 
(3) Über die Erkenntnisse und Ergebnisse der Arbeitskreise ist eine Niederschrift zu ferti-

gen. 
 

§ 14 
Arbeitskreis Fischerei 

 
(1) Der Arbeitskreis Fischerei setzt sich zusammen aus den Vertretern der durch das Minis-

terium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume benannten Fischwirtschaftsge-
biete (Eckernförde). Vertreten sind alle Gruppen, die dem sozioökonomischen Bedarf 
der Fischwirtschaftsgebiete entsprechen (öffentliche und private Partner). Es herrscht 
das Proportionalitätsprinzip. 

 
(2) Er verabschiedet die Zielsetzungen und Strategien für diesen Bereich und entwickelt 

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete in Ergänzung der 
übrigen Interventionen. 

 
(3) Er ist Entscheidungsgremium als Gruppe entsprechend den Vorgaben des Europä-

ischen Fischereifonds (Art. 45 VO (EG) Nr. 1198/2006 und Art. 23 VO (EG Nr. 
498/2007). 

 
(4) Im Übrigen gilt der § 13 entsprechend. 

 
 

§ 15 
Mitgliedsbeiträge und Finanzierung 

 
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Über die Höhe der Beiträge entscheidet 

die Mitgliederversammlung. 
 

(2) Die Finanzierung der Geschäftsführung erfolgt durch anteilige Förderung21. Die Co-
Finanzierung der Geschäftsführung erfolgt durch die kommunalen Mitglieder (vgl. § 1 
Abs. 2) sowie einen entsprechenden finanziellen Beitrag der Landeshauptstadt Kiel. 
Diese Beiträge gelten gleichzeitig als Mitgliedsbeiträge. 
 

(3) Die im Rahmen von ELER zu fördernden einzelnen Projekte sind von den jeweiligen 
Maßnahmenträgern zu co-finanzieren. Die für die ELER-Förderung notwendige öffentli-
che Co-Finanzierung ist durch den Maßnahmenträger sicher zu stellen. 
 

(4) Die Verwendung der Mittel unterliegt der Kontrolle der zuständigen Prüfungsbehörde 
des Landes und der Europäischen Union. 

 
 
 
 

                                                
21 Mit Anerkennung als AktivRegion erfolgt die Mit-Finanzierung durch Fördermittel aus dem Grundbudget  

des ELER für die Region. 
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§ 16 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 17 
Auflösung des Vereins 

 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen aufgelöst werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind die Vorstandsmitglieder vertretungsberechtigte Liquida-
toren. Es ist sicher zu stellen, dass die satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins ELER-
konform mindestens bis 2015 durch eine entsprechende Nachfolgeorganisation gewähr-
leistet werden. 

 
(2) Wird der Verein aufgelöst, so sind die evtl. vorhandenen Finanz- und Vermögenswerte 

des Vereins nach Maßgabe eines Verteilungsschlüssels an die Mitglieder zu verteilen, 
mit Ausnahme der Fördermittel. Der Verteilungsbeschluss durch die Mitgliederversamm-
lung bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
 
 
 
Ort: 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
Namen: 
 
 
 
Unterschriften: 
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Kriterien zur Projektauswahl 

des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 

1. Laufweg der Projektideen /-anträge 

a. Projektideen sollen i.d.R. in einem Vorgespräch mit der Geschäftsführung/LAG-

Management erörtert werden. 

b. Projektanträge, zu denen keine ausreichende Bescheinigung zur Sicherstellung der Co-

Finanzierung vorliegt, können den Auswahlprozess nicht durchlaufen. 

c. Detaillierte Projektanträge werden bei der Geschäftsführung/LAG-Management eingereicht. 

Die Geschäftsführung/LAG-Management nimmt eine Bewertung der Projektanträge basie-

rend auf dem Kriterienkatalog vor. Diese Einschätzung geht den Vorstandsmitgliedern mit 

der Einladung zur nächsten Sitzung zu. 

d. Die Mitglieder des Vorstandes diskutieren den Projektantrag gemeinsam auf Basis der Ein-

schätzung durch die Geschäftsführung/LAG-Management und dem Kriterienkatalog. Die 

stimmberechtigten Mitglieder bewerten den Projektantrag gemeinsam. Mit einer mind. 2/3 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder kann über den Projektantrag entschieden werden. 

e. Die Einschätzung (schriftlich zu fixieren von der Geschäftsführung/LAG-Management) der 

stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes hinsichtlich des Projektantrages mit begrün-

deter Annahme bzw. Ablehnung erfolgt unter Angabe der erreichten Punktzahl und der 

qualitativen Bewertung laut Kriterienkatalog. Diese Einschätzungen sind öffentlich bekannt 

zu machen. 

Es besteht die Möglichkeit, überarbeitete und entsprechend modifizierte Projektanträge 

nochmals bei der Geschäftsführung/LAG-Management einzureichen. 

f. Die Vorstandstreffen sowie die Entscheidungs- und Einreichfristen für Projekte sind öffent-

lich bekannt zu machen. 

 

2. Art der Kriterien 

Die Kriterien zur Projektauswahl: 

a. sind flexibel und können geändert bzw. ergänzt werden (vgl. 3. d); 

b. werden breit bekannt gemacht; 

c. werden qualitativ und über ein Punktesystem bewertet; 

d. sind projektbezogene Kriterien. 
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3. Wertung der Kriterien 

a. Die Bewertung der Kriterien erfolgt zweistufig über eine Punktung und eine qualitative Be-

gründung. 

b. Die aufsummierte zu erreichende Mindestpunktzahl bei den einzelnen Kriterienbereichen 

liegt bei: 

▪ 5.1. Konformität mit der IES   9 Punkte (max. Punktzahl 20) 

▪ 5.2. Positionierung in Bezug auf das Gebiet 5 Punkte (max. Punktzahl 12) 

▪ 5.3. Auswirkungen auf die Gebietsentwicklung 7 Punkte (max. Punktzahl 16). 

Über alle Kriterien beträgt die insgesamt zu erreichende Mindestpunktzahl 25 Punkte   

(max. Punktzahl 48). 

c. Es gibt Ausschluss-Kriterien, bei denen ein Projektantrag abgelehnt wird: 

▪ Ziele, Qualität, Zukunftsfähigkeit (vgl. 5.1. a, b, c)   Punktzahl 0 

▪ Relevanz / Strahlkraft für die AktivRegion (vgl. 5.2.b)  Punktzahl 0 

d. Auf Antrag des Vorstandes sowie der Mitgliederversammlung können Kriterien zur Projekt-

auswahl ergänzt oder geändert werden. Über diesen Antrag entscheiden die stimmberech-

tigten Mitglieder des Vorstandes. 

 

4. Projektanträge 

a. Projektideen sollten in einem Vorgespräch mit der Geschäftsführung/LAG-Management 

erörtert werden. 

b. Projektanträge sind detailliert nach den Vorgaben der Mindestanforderungen an Projektant-

räge abzugeben. 

c. Mit den Vordrucken für den Projektantrag werden auch die Kriterien zur Projektauswahl 

ausgehändigt. 
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5. Kriterien zur Projektauswahl 

Musterskala/Punktung: 4 = sehr hoch; 3 = hoch, 2 = mittel, 1 = gering, 0 = gar nicht 

 (Die Skalen gilt es je Kriterium anzupassen.) 

 

5.1. Konformität mit der Integrierten Entwicklungsstrategie 

a. Übereinstimmung mit Zielen und Strategie der AktivRegion   5er-Skala 

b. Qualität im Sinne der jeweiligen Anspruchs-/Kundengruppe   5er-Skala 

c. Zukunftsfähigkeit          5er-Skala 

d. Bezug zum Klimaschutz - Ökologische Belastung / Entlastung   5er-Skala 

e. Soziale Bedeutung unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung 5er-Skala 

 

5.2. Positionierung in Bezug auf das Gebiet 

a. Modelcharakter / Innovationswert       5er-Skala 

b. Relevanz / Strahlkraft für die AktivRegion      5er-Skala 

c. Verknüpfungsmöglichkeiten – Kooperationen     5er-Skala 

 

5.3. Auswirkungen auf die Gebietsentwicklung 

a. Resultieren regionalwirtschaftlicher Effekte      5er-Skala 

b. Schaffung von Arbeitsplätzen       5er-Skala 

c. Nutzung bzw. Aufwertung lokaler Ressourcen     5er-Skala 

d. Sozialer Zusammenhalt        5er-Skala 

 

5.4. Qualitative nachhaltige Gesamtbetrachtung 

a. Tragfähigkeit / Wirtschaftliche Rentabilität 

b. Sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltige Entwicklung 

c. Bürgerbeteiligung
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Projektvorschläge aus den Arbeitskreistreffen22 

Projekte `Umwelt und Natur´ 

� Ostseecamp 
� Renaturierung NP Hüttener Berge 
� Fledermaustunnel (in vorh. Betontunnel im ehem. Kieswerk) 
� Ausweisung von Naturschutzgebieten, Ostsee-Schutzgebiet 
� Naturnaher Tourismus 
� Ausbildung Natur- und Landschaftsführer 
� Naturerleben Ostsee 
� Gewässerschutz, Binnenseen, Bademöglichkeiten 
� Weiterentwicklung des Naturparks Hüttener Berge 
� CO2 – Minderungswettbewerb 
� Gewässerverbund 
 
Projekte `Land- und Forstwirtschaft´ 

� Förderung der ökologischen Landwirtschaft 
� Energiegewinnung und Landwirtschaft zusammenführen 
� Gründung eines Landschaftspflegeverbandes als querschnittsorientiertes Instrument in 

Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus 
� Landwirtschaft, Wirtschaftswege, Naturschutzgebiete, Gewässerschutz 
� Regionale Produkte besser bekanntmachen und besser vermarkten (Inter-

net/Läden/Märkte) 
� Vernetzung von Genussprodukten, Genussstraße durch die Region/SH 
� Nutzungsverbesserung für leerstehende Immobilien in der Landwirtschaft  
 
Projekte `Energie´ 

� Bündelung der wirklich notwendigen Energienachfrage – Vernetzung 
� Kooperationen bei der Nutzung von Primärenergien – Holz, Wind, Sonne 
� Lager- und Logistikkonzept für Biobrennstoffe 
� Landwirtschaft mit Umwelt und Energie 
� Vernetzung von Energieproduktion – Kommunen, Landwirtschaft u.a. 
� Förderung regenerativer Energien 
� Förderprogramm Energiesparen 
� nachwachsende Rohstoffe 
� Klimaschutzregion 
� Energiekataster je Gemeinde 
� Förderung von Wärmeisolierungen 
� Entwicklung der Region zu einer solaren + geothermischen Vorbildlandschaft, Stichwort 

Klimaschutz, Energie 
� Energie-Spar Information 
 
Projekte `Tourismus´ 

� Zentrale Zimmervermittlung  
� Festival der Künstler der AktivRegion + Touristische Vermarktung 

                                                
22 Die nachfolgenden Auflistungen stellen keine Rangfolgen oder Periodisierungen dar. 
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� Themenpark zum Mitmachen (z.B. Leben um 1900) 
� Regionale Küche mit eigenen Produkten in der Gastronomie 
� Ausbau Erlebnis-Wegeführung in den Naturparken + Orten „Blaue Linie“ 
� Ausbau Fahrradtourismus 
� Regionale Bauernhofpädagogik 
� Ausbau der Naherholung 
� Ausbau des sanften Tourismus im Naturpark „Hüttener Berge“ 
� Geopark 
� Einrichtung eines Geo-Erlebnis-Centers 
� Steilküstenweg 
� Weiterentwicklung des Naturparks „Hüttener Berge“ 
� Pferdezucht + Reitsport touristisch Nutzen 
� Leitprojekt: Übernachtungs- und Durchgangs-Campingplätze (Nähe BAB 7) 
� Vernetzung: Urlauberkinder und Einheimische 
� Aufbau eines Büros für regionale Fremdenführer 
� Themen-, Rad- und Wanderwege 
� Vernetzte Tourismuswerbung 
� Vernetzung und Wanderwege 
� Regionale Produkte für Touristen und Einheimische bekannt machen und besser ver-

markten 
� Gemeinsamer Außenauftritt 
 
Projekte `Kultur´ 
� Historische (Weihnachts-) Märkte 
� Aschberg als Open Air Veranstaltungsstätte 
� Open Air Events 
� Regionalschreiber (vergleichbar Stadtschreiber) 
� Beschilderung (Kirchen, kleine Denkmale, Gedenkbäume.) 
� Route: Güter, Schlösser, Herrenhäuser 
� Kunstprojekt: Schaffung von Engelsplätzen 
� Herausstellen auch unbekannter Kulturstätten 
� Natur- und Kulturraum besser erlebbar machen 
� Freilicht Theater 
� Freiluft-Konzerte  
 
Übergeordnete Projekte Tourismus und Kultur 

� Ermittlung des Bedarfs: Was braucht die Region noch? 
� Erhaltung der Kulturlandschaft 
� Erhaltung von Denkmalen  
� Erhaltung alter Bauten 
 
Projekte `Wirtschaft´ 

� Förderung der Ausbildungsreife 
� Handwerkernetzwerk 
� Ansiedlung von Gewerbe 
� Kooperationen Wirtschaft und Schule 
� Vermarktung von Gewerbegebieten 
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� Existenzgründungsmessen in der Aktivregion (z.B. Altenholz, Gettorf, Eckernförde, Wit-
tensee) 

� Vernetzung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten 
� Dienstleistungszentrum für erneuerbare Energien (Solar + Geothermie) 
� Touristisches Marketing 
� Werbegemeinschaft, überregionale Vermarktung der Region  
� Weiterbildung in KMU 
� Alterswohnsitze 
� Vernetzung örtlicher Anbieter 
� Zentraler Ansprechpartner für die Ansiedlung 
� Zentrale Vermarktung Industriegebiete 
� Außendarstellung der (Wirtschafts-) Region 
� Weiterentwicklung des Naturparks Hüttener Berge 
� PACT Friedrichsort 
� Ausbildungs“börse“ 
 
Projekte ´Infrastruktur´ 

� Ausbau Nahverkehr 
� Infrastruktur für die ältere Generation 
� Internationaler Tourismus – Verbindung Kiel 
� Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in der Region 
� Reitweg am Nord-Ostsee-Kanal (mit Erweiterung) 
 

Projekte `Soziales´ 

� Lokale Integrationsangebote für zugewanderte Frauen 
� Gleichberechtigtes Leben von Menschen mit und ohne Behinderung 
� Beratungsstellen für Eltern, Kinder, Lehrer, Betreuer 
� Lernförderung (an Schulen) 
� Kinderbetreuung ausbauen 
� Einheitliches Konzept „Englisch in der Grundschule“ 
� Kinderspielplätze 
� Internationales Jugendcamp 
� Ferienangebote für Kinder aus der Region und für Gäste/Touristen 
� Sozialgerechte Präventionsmaßnahmen in mehreren Bereichen 
� Ausbau des Freizeit- und Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche 
� Beteiligungskultur für Kinder + Jugendliche einführen 
� Lotsendienst (case management) für 

� hilfebedürftige Menschen 
� Menschen mit häuslichem Unterstützungsbedarf 
� Ältere + ihre Familien 

� Feste der Nationen 
 
Projekte `Leben und Wohnen´ 

� Generationenfreundliche Region, Gemeinden, Wohnumfeld 
� Ortsnahe Versorgung 
� Betreutes Wohnen 
 



 

Kriterien zur Projektauswahl des LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. 

 

 

Projekte `Sport´ 

� Kooperationen Sportverein, Kitas + Schulen – mehr Bewegung im Alltag 
� Wegevernetzung für individuellen Sport (Joggen, Walking, …) 
� Gesundheitssport 
� Sportflächenangebot (Hallen-/Freiflächen) 
� Vernetzung von Sportaktivitäten 
� Abgestimmtes Großsportereignis für die gesamte Region z.B. Skate-Marathon 
 
Projekte `Gesundheit´ 

� Gesunde Ernährung 
� Ausgewogenes, bezahlbares Essen in Kitas + Schulen mit regionalen Produkten 
� Gesunde Schule: zusätzliche Sport- und Bewegungsangebote, Mittagstisch, therapeuti-

sche Angebote, Ernährungsbildung in Schulen 
� Geriatr. Prävention, Versorgung + Rehabilitation 

 
Projekte Fischerei 

� Netz-/Reparaturhalle 
� Wetterschutz Fischverarbeitungshalle 
� Lagerhalle für Fischkisten/ Verpackungsmaterial nach Hygienevorschriften 
� Strom-/Wasserversorgung ausbauen 
� Neuer Kran 
� Neue Reibpfähle 
� Aquakultur 
� Größere Erzeugergemeinschaften bilden 
� Fischmarkt als festes Gebäude zur Direktvermarktung 
� historischer Kran 
� Hinweisschilder am Hafen zur Fischerei (Fangmethoden, heimische Fische etc.) 
� Beschilderung/Bekanntmachung Binnenfischerei 
� Fischräucherei Museum 
� Schwimmsteg für das OIC 
 
Übergeordnete Projekte über alle Handlungsfelder 

� Förderung der Jugendbildung 
� Schaffung von Reit- und Wanderweg-Netzen 
� Infrastruktur, Versorgung 
� Einbindung der Bevölkerung in Projekte 
� Bürgerbeteiligung 
� Kooperation mit Ostseestaaten / EU 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Anhang II 

 

■ Gremienentscheide zum Mittragen der Integrierten Entwicklungsstrategie 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


